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1 Einleitung

So selten sie sein mag, die Politik, und also die 
Demokratie, hat existiert, sie existiert und wird 

existieren. Und mit ihr, unter ihrer anspruchsvollen 
Bedingung, die Metapolitik: das, was eine 

Philosophie, innerhalb ihrer eigenen Sphäre, des 
Namens ‚Politik‘ für würdig erachtet. Oder auch: 

das, was es voraussetzt, wenn es denkt,
was ein Denken ist.

Alain Badiou 

Partizipation boomt! Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht von unter-
schiedlichen Seiten der Gesellschaft der Ruf nach mehr Beteiligung laut 
wird. Die Objekte, auf die sich die Forderung politischer Mitbestimmung 
richten, sind so verschieden wie die dieses Ansinnen vertretenden Akteure. 
Mal formiert sich unter dem Begriff des bürgerschaftlichen Engagements 
der Anspruch, die Rolle des politischen Bürgers zu stärken, und mal ist es 
das Konzept des Empowerment, das bislang kaum zu Wort gekommene 
gesellschaftliche Gruppen in den Stand eines selbstbestimmten und auto-
nom zu gestaltenden Lebens heben will. Wohl niemand ist gegen Partizi-
pation. Eine breite Phalanx an Befürwortern für mehr bürgerschaftliches 
Engagement, für mehr Partizipation, für mehr Eigenverantwortung und 
Selbstsorge ist zu beobachten, die sowohl aus den Reihen von Unterneh-
mensverbände als auch aus den Gewerkschaften kommen oder die sowohl 
rechtskonservativen wie auch linken Parteien angehören. Bei dieser star-
ken neuen ‚Einhelligkeit‘ gilt es aufzuhorchen und erneut ein kritisches 
Denkvermögen zu beweisen. Denn sollte plötzlich das Zeitalter einer radi-
kalen Demokratie angebrochen sein? 

In erster Linie scheint es bei der „Aktivierung als Megatrend“ (Lesse-
nich; Otto 2005) um eine Adjustierung von Relationen der Souveränität zu 
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gehen, die sich längst nicht mehr auf die klassische Beziehung von Staat 
und Individuum beschränkt. Partizipiert werden soll allerorten, ob Schüler 
im Klassenrat, die eigenverantwortlich handelnden Mitarbeiter eines Start-
Up-Unternehmens oder bei der Gestaltung der Grünanlagen im Rahmen 
des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“. Diese Entwicklungen ist kei-
neswegs ein Affront gegen die (real)politischen Steuerungsinstanzen, 
vielmehr werden die Partizipationsbestrebungen staatlich gefördert und 
unterstützt, flankiert von wissenschaftlichen Diskursen um Zivilgesell-
schaft und ‚Good Governance‘.

Die alten Kategorien von Staatsgewalt, Herrschaft, Unterwerfung und 
Unterdrückung scheinen angesichts der lang ersehnten Erfüllung der For-
derung nach Demokratisierung obsolet zu werden. Repression und Wider-
stand sind unnütz geworden in der freiheitsversprechenden Melange von 
‚neoliberalen‘ und ‚linken‘ Staatsverächtern. Nicht mehr der Umsturz ist 
das Ziel, denn der Staat stürzt von selbst ein. Und dieser Fall des Souve-
räns begehrt nach neuen Momenten des Demokratischen. 

Damit endet jedoch nicht die hohe Kunst der Gesellschaftsbeschrei-
bung, vielmehr wird nach dem Ende des politischen Normativismus zu-
gunsten des Mantras der Unausweichlichkeit bestehender Verhältnisse ei-
ne neue Gesellschaftsvision mit dem unverfänglichen Namen Wissensge-
sellschaft diskutiert. Wissen ist in dieser Konzeption das zentrale Leitmo-
tiv, an dem sich die gesellschaftliche Ordnung auszurichten habe. Die 
Wissensgesellschaft ist jedoch nicht nur eine unter vielen Gesellschaftsbe-
schreibungen, sondern vereint zentrale Aspekte des sozialen Wandels, die 
hier unter dem Stichwort Partizipation vorgezeichnet sind. Auch das Wis-
sen soll ‚demokratischer‘ werden. Von der Forderung nach mehr Zugang 
zu Bildung über die Anerkennung pluraler Wissensformen bis hin zur Be-
teiligung einer außerwissenschaftlichen Öffentlichkeit an der Diskussion 
der Konsequenzen wissenschaftlichen Wissens durchdringt der Impetus 
der Teilhabe den Diskurs der Wissensgesellschaft und scheint sich allmäh-
lich zu einem Imperativ zu manifestieren. Denn wer in der Wissensgesell-
schaft bestehen will, der benötigt nicht nur entsprechende Bildung und die 
Kompetenz, diese auch lebenslang zu aktualisieren und zu erweitern, son-
dern auch die Bereitschaft zur konsensorientierten Diskussion. Denn die 
Wissensgesellschaft ist keine harmonische Ordnung, die allein aufgrund 
ihrer Ausrichtung auf Rationalität und Objektivität funktioniert, sondern 
sie produziert Probleme, die das Risiko der Unregierbarkeit nach sich zie-
hen.

Besonders die Biomedizin als Schnittstelle von Biologie und Medizin, 
worunter u.a. Verfahren der Genetischen Diagnostik genauso wie Organ-
transplantationen zu subsumieren sind, ist ein konfligierender Bereich, der 
die wissensbasierte Gesellschaft vor Irritationen stellt. Denn in der Wis-
sensgesellschaft müssen Entscheidungen aufgrund eines spezifischen ‚ein-
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deutigen‘ Wissens getroffen werden. Die Entwicklungen in der modernen 
Biomedizin werfen eine Vielzahl von politischen, gesellschaftlichen, öko-
nomischen, rechtlichen und nicht zuletzt ethischen Fragen auf, die sich ei-
ner Eindeutigkeit entziehen. Dies betrifft speziell die Anwendung neuen 
Wissens in der medizinisch-klinischen Forschung und Praxis, insbesonde-
re den Umgang mit Informationen im Rahmen der Präimplantationsdi-
agnostik sowie die Entwicklung von sogenannten Gen-Chips, aber auch 
die Nützlichkeit und Zuverlässigkeit embryonaler Stammzellforschung 
und die Vergabepraxis der Transplantationsmedizin. Die Kontroversität 
des Wissens bezieht sich zum einen auf die prinzipielle Unabgeschlossen-
heit des wissenschaftlichen Erkenntnisprozesses, zum anderen auf Ver-
mittlungs- und Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Wissenschaft 
und nichtwissenschaftlicher Öffentlichkeit bzw. auf Partizipationsbarrie-
ren, die den Zugang eines Laienpublikums zu wissenschaftlichen Ausei-
nandersetzungen erschweren. Köberle et al. (1997) sprechen hier von den 
„Problemen kognitiver Ungewissheit, pragmatischer Unsicherheit und 
normativer Ambivalenz“, die nicht durch „‚objektive‘ Werte“ (19) aufzu-
arbeiten sind. Im Anschluss daran unterliegt das wissenschaftliche Wissen 
einem ständigen Legitimationszwang gegenüber einer durch die Problem-
lagen informierten kritischen Öffentlichkeit.1

Die Auseinandersetzungen um Wissen finden in einer Vielzahl von 
Gremien und institutionalisierten Verhandlungsräumen unter der Beteili-
gung unterschiedlicher Akteursgruppen statt: von Expertendiskursen kann 
nicht mehr gesprochen werden, vielmehr von einer Pluralisierung der Per-
spektiven. Joss (2003) deutet eine Verschiebung von wissenschaftlich-
technischen Experten-Analysen zu sozio-technologischen Bewertungen 
unter Teilnahme verschiedener sozialer Akteure an. So besteht weitgehend 
Konsens darüber, dass die Zielrichtung biomedizinischer Forschung und 
deren Anwendung nicht der individuellen Moral und Entscheidung von 
Wissenschaftlern, Patienten oder wirtschaftlichen Akteuren allein überlas-
sen werden sollte, sondern allgemeinverbindlicher, rechtlich-politischer 
Regulierung bedarf. Dies wirft die Frage auf, welche gesellschaftlichen 
Verfahren geeignet sind, um Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse 
über kontroverses Wissen, in diesem Falle die Entwicklungen in der Bio-
medizin, zu befördern und zu bewerten. Hier richtet sich die Perspektive 
auf die Beziehung zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit, für die seit 
längerem der Begriff der ‚Krise‘ bemüht wird, welcher auf ungelöste Steu-
erungsprobleme verweist.2 Das gegenseitige Unverständnis beruht auf In-
formationsdefiziten, die sich angeblich aus starren Kompetenzerwägungen

                                                     
1  Vgl. Weingart 2001: 345ff. 
2  Vgl. Matheis 1996. 
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ergeben: Im Falle der Abschätzung der Chancen und Risiken moderner 
Hochtechnologien werden meist Naturwissenschaftler und Ingenieure ge-
fragt. Es wird in der Öffentlichkeit und in den Medien behauptet, dass nur 
diejenigen, die den aktuellen Stand der Forschung und Entwicklung aus 
nächster Nähe kennen, demnach eine Zukunftsprognose abgeben könnten. 
Als Reaktion wird von einigen Vertretern der Techniksoziologie darauf 
verwiesen, dass öffentliche Debatten wie die ethische Diskussion um Gen-
diagnostik oder Stammzellenimport an sich ein Erfordernis demokratischer 
Gesellschaften darstellen, um die verdeckten Kodes und Konzepte sichtbar 
zu machen, die Optionen und Implikationen zu diskutieren und die unbe-
absichtigten Folgen des jeweiligen involvierten Handelns frühzeitig zu er-
kennen.3

Andere Autoren sehen in dem Zuwachs kontroversen Wissens und sei-
ner Diskussion durch institutionalisierte Verhandlungsgremien wie den 
Ethikräten oder durch die öffentliche Beteiligung durch Bürgerkonferen-
zen die Möglichkeit zur Teilnahme und Mitbestimmung von Laien und 
Nichtwissenschaftlern an diesen Aushandlungsprozessen, in diesem Sinne 
eine Stärkung deliberaler Gouvernance-Strukturen.4 Die Partizipation von 
größeren gesellschaftlichen Gruppen an der ethischen Diskussion durch 
die Einrichtung von Bürgerforen und -konferenzen soll demnach zu einem 
Zuwachs demokratischer Spielräume führen und auch die Legitimations-
potentiale politischer wie auch wissenschaftlicher Akteure verändern. 
Denn dadurch besteht die Chance, einseitige Positionierungen zu vermei-
den und mögliche Folgen von Wissenschaft und Politik zu überprüfen.5

Der hier angesprochene Wandel des Verhältnisses der Öffentlichkeit 
zur Wissenschaft wird angesichts der konstanten Bedeutung von Wissen-
schaft auf die gesellschaftliche und private Sphäre schon seit längerem als 
der Versuch gedeutet, das gegenseitige Verständnis von Wissenschaft und 
Öffentlichkeit zu befördern. Denn Wissenschaft und Technik gelten auch 
im 21. Jahrhundert nicht alleinig als ‚heilsbringende‘ Faktoren, die gesell-
schaftliche Probleme per se lösen können, vielmehr ist es heutzutage die 
Wissenschaft selbst, die problematisierungsbedürftig wird aufgrund einer 
Entwicklung, die Gernot Böhme schon 1979 im Begriff der ‚entfremdeten 
Wissenschaft‘ fasste. Jedoch scheint es so, dass die wissenschaftlichen Be-
rufsstände auf die Handlungsoptionen des Einzelnen einen ungebrochenen 
Einfluss besitzen: „Man ist zum Beispiel geneigt, das Vergnügen des Rau-
chens und Trinkens aufzugeben, weil ‚nach Aussage der Medizin‘ diese 
Annehmlichkeiten schädlich sind; oder man akzeptiert die Meinung der 

                                                     
3  Vgl. Rammert 2000. 
4  Vgl. Maasen 2002, Köberle et al. 1997. 
5  Vgl. dazu Wolf 2002: Abs. 3.7.3, van den Daele; Neidhardt 1996: 44ff. 
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Ärzte über das ideale Körpergewicht, selbst wenn das bedeutet, auf die 
Lieblingsspeisen verzichten zu müssen“ (Bauman 2000a: 172).  

Begreift man die Wissensgesellschaft als Wissenschaftsgesellschaft, so 
zeigt sich ein ambivalentes Verhältnis, dass die Vision einer wissensba-
sierten Gesellschaft fraglich werden lässt: einerseits sind dem außerwis-
senschaftlichen Laien die Wissenschaften wenig zugänglich, andererseits 
haben die Wissenschaften einen ungebrochenen „charismatischen Einfluß“ 
(ebd.: 171). Gerade im Bereich der Medizin wird die Entwicklung der 
technischen Eingriffsmöglichkeiten als besonders problemanfällig und als 
Herausforderung für den demokratischen Verfassungsstaat angesehen. 
Diese sich derzeitig vollziehenden Abläufe werden in sozial- und geistes-
wissenschaftlichen Analysen vielfach als gesellschaftliche Krisen bewer-
tet, die einen Vertrauensverlust oder wie im obigen Beispiel die Tendenz 
der Entfremdung von den Wissenschaften implizieren. Einher geht damit 
die Forderung nach einer Erweiterung des Einflusses von wissenschaftli-
chem Expertenwissen, das dringender denn je aufgrund der hohen Ge-
schwindigkeit des wissenschaftlich-technischen Fortschritts benötigt wer-
de. Dieses hoch spezialisierte Wissen sei unabdingbar für die „Bewertung 
der Risiken und Gefahren, der möglichen Erfolge, Misserfolge und Ne-
benwirkungen neuer medizinischer Entwicklungen“ (EK-Med 2002: 391). 
Wissenschaftliche Expertise wird bei der Beratung politischer Entschei-
dungen als unabdingbar herausgestellt, auf der anderen Seite ist das Feld 
der Expertise von einem zunehmenden Vertrauensverlust geprägt: „[W]ir 
glauben den Experten immer weniger und vertrauen sehr viel seltener auf 
die idealisierte Vorstellung von der unzweifelhaften, nicht zu hinterfra-
genden Beratung durch den ‚Fachmann‘“ (Stehr 2000: 94f.). Gleichwohl 
sind wir von der Dystopie einer technokratisch verfassten Gesellschaft mit 
einer „herrschende[n] Klasse gesichtsloser Experten“ (ebd. 93f.) aufgrund 
verschiedener macht- und einflussbegrenzender Faktoren der Ausdifferen-
zierung der Wissenschaft weit entfernt, angefangen von den Verfahren der 
gegenseitigen Kontrolle über Expertise und Gegenexpertise bis hin zu der 
Tendenz der Ruinisierung des Rufs wissenschaftlicher Expertise durch den 
ständigen, für die Öffentlichkeit nicht nachzuvollziehenden Wandel ehe-
mals objektiver wissenschaftlicher Kriterien.6 Das betrifft die euphori-
schen, teils utopisch anmutenden Voraussagen zur Therapierbarkeit des 
menschlichen Körpers über die medizinischen Verfahren der Stammzell-
forschung ebenso wie beispielsweise die vielfache Verschiebung von 
Grenzwerten für ‚zulässige‘ Schadstoff- und Giftspuren in der Umwelt.7

                                                     
6  Vgl. Luhmann 1997: 202. 
7  Vgl. Beck 1986: 85. 
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Das Konzept der Wissensgesellschaft berührt in besonderer Weise die po-
litischen Verhältnisse, wenn (real)politische Entscheidung nicht allein auf 
der Basis wissenschaftlicher Expertisen getroffen werden können. Partizi-
pation und bürgerschaftliches Engagement sollen die Probleme der Wis-
sensgesellschaft beheben und gleichzeitig zur „Demokratisierung der De-
mokratie“ (Claus Offe) beitragen. Die Trennung von Politik, Wissenschaft, 
Sozialität und Individualität ist in gewisser Weise überholt angesichts der 
„Unschärfe des Politischen“ (Beck; Hajer; Kesselring 1999: 11), die das 
postmoderne Denken herausgestellt hat. Politisches Handeln wurde bis-
lang häufig als institutionalisiertes Regelungsverfahren gedeutet, das sei-
nen Anspruch auf die Richtigkeit seiner Entscheidungen aus denjenigen 
Wissensbeständen zog, die die Wissenschaften ihnen in Form von Experti-
sen zur Verfügung stellten. Das Verständnis, dass wissenschaftliches Wis-
sen einzig und allein dem Anspruch der Objektivität folgt, ist fraglich ge-
worden. Vielmehr wird deutlich, dass Wissenschaft selbst Ausdruck eines 
spezifischen historischen Setting ist und damit ebenfalls Ausdruck von ge-
sellschaftlichen Machtverhältnissen. 

Doch hier fangen die ersten Komplikationen an, denn was ist mit dem 
Politischen gemeint? Was ist Politik? Politik allein als maßgeblich autori-
sierte Formen der Strukturierung von Gesellschaft zur Steuerung derselben 
zu begreifen, vernachlässigt jene Prozesse der Sinnvermittlung und Sinn-
strukturierung, die sich nicht auf die Ebene der parteipolitischen Institutio-
nen beschränken lassen. Ebenso lässt sich das Politische nicht ausschließ-
lich an Formen der hierarchischen Souveränität, ob staatlich oder eben 
auch wissenschaftlich binden. Politik ist eher als Auszeichnung eines 
Machtverhältnisses zu begreifen, das alle Handlungen umfasst, die auf die 
Herstellung einer ‚Ordnung‘ ausgerichtet sind. In der derzeitigen Politik-
theorie ist das Politische auf den Etatismus, den Staat und seine Institutio-
nen begrenzt. Das vorherrschende Verständnis der Trennung zwischen 
privat und politisch folgt dem an den Gemeinschaftsaufgaben orientierten 
Politikverständnis.

Im Anschluss an Michel Foucault muss das Politische ebenfalls in den 
Sphären des privaten Lebens analysiert werden, in denen sich die Ansprü-
che jener Macht artikulieren, die Foucault mit dem Begriff ‚Gouvernemen-
talité‘ zu fassen sucht. In dieser Konzeption wird Politik als ein Machtver-
hältnis begriffen, welches sich nicht auf die Kategorien des Rechts be-
schränkt und nicht mit den politischen Formen von Unterdrückung, Hie-
rarchie und mit der antonymischen Verwendung des Prinzips des ‚Krieges‘ 
zu fassen ist. Politik als Prinzip der Handlungsanleitung umfasst als ‚Füh-
rung der Führungen‘ neben der Macht der politisch-administrativen Insti-
tutionen auch die Einwirkung auf die Selbststeuerungspotentiale der Indi-
viduen. Das Politische ist weniger der privilegierte Gegenstand des Staa-
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tes, sondern durch einen „bestimmten kollektiven Handlungsmodus“ 
(Lemke 1997: 61) definiert:  

Aber ist nicht genau das ein Kennzeichen der aktuellen politischen Bewegungen: 
die Entdeckung, dass die alltäglichsten Dinge – die Art zu essen, sich zu ernäh-
ren, die Beziehungen zwischen Arbeiter und Arbeitgeber, die Art zu lieben, die 
Art, wie die Sexualität unterdrückt wird, gesellschaftliche Zwänge, das Verbot 
der Abtreibung – dass das alles politisch ist? Das alles zum Gegenstand einer po-
litischen Aktion zu machen, darin besteht heute die Politik“ (Foucault [125] 
2002: 533). 

Die Voraussetzung dieser Arbeit ist die Erweiterung des Politikbegriffes 
bzw. die Aufhebung der Aufspaltung der Dimensionen des Sozialen, des 
Politischen, des Privaten oder des Öffentlichen. Hier soll deutlich werden, 
dass die soziale Transformation des Politischen in alle Sphären des gesell-
schaftlichen Lebens neue Optionen und Möglichkeiten für politisches 
Handeln eröffnen.8 Die traditionelle politische Philosophie, so wie sie sich 
in der immer noch andauernden Debatte zwischen Liberalismus und 
Kommunitarismus zeigt, begreift die gegenwärtige Situation als Heraus-
forderung an das demokratische Handeln. Es geht nicht nur um den Streit 
über Freiheit oder Gerechtigkeit, um die Auseinandersetzungen um die 
bessere Ordnung. Dieser Streit beinhaltet auch die Konstatierung einer 
Krise des Politischen, der zunehmenden Regierungsunfähigkeit aus unter-
schiedlichen Gründen. Viele vermeintliche Freiheiten, wie uneinge-
schränkte Mobilität oder Wahlrechte erscheinen ambivalent und werden 
nicht unbedingt nur als Möglichkeit zur freien Selbstverwirklichung emp-
funden, sondern ebenfalls als Unsicherheit. Diese ist verknüpft mit dem 
Verlust stabilisierender Ordnungsmuster. Der Einzelne empfindet sich ei-
ner Kontingenz9 ausgeliefert. Dieser vielfach beschriebene Verlust von 
Halt und Orientierung, sei es durch das schon erwähnte Wegbrechen real-
sozialistischer Narrative oder durch die postsäkularisierte Freisetzung des 
Einzelnen aus transzendierenden Sinnhorizonten, konfrontiert auch politi-
sche Entscheidungsträger mit einem Steuerungsdilemma: Gerade bei den 
Kontroversen um wissenschaftliches Wissen kommen in beratenden Gre-
mien und Organisationen eine Vielzahl von Experten, und zwar wissen-
schaftliche Experten zum Einsatz. Da diese Situation davon gekennzeich-
net ist, dass jede politische Position auf wissenschaftliche Expertise zu-
rückgreifen kann, kommt es zur Patt-Situation. Doch auch andere Faktoren 
befördern ein Misstrauen gegenüber der traditionellen politischen Steue-
rung. Lobbyismus und der Zwang ökonomischer Globalisierung oder der 

                                                     
8  Vgl. Cruikshank 2003: 5. 
9  Vgl. Gamm 1994: 29, Liebsch 2001: 33. 
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strategische Druck auf politische Entscheidungsträger, Wissenschaft und 
Forschung zu fördern, machen ‚Regieren‘ im herkömmlichen Sinne un-
möglich.

In dieser Situation tauchen verstärkt Konzepte der politischen Partizi-
pation und insbesondere die Idee von Staatsbürgerlichkeit auf. Verbunden 
ist damit die Möglichkeit, Verantwortlichkeiten dezentral zu verteilen und 
die Beziehung des Bürgers zu dem jeweiligen Staatswesen und daran an-
schließend der gesellschaftlichen Verhältnisse neu zu adjustieren. Staats-
bürgerschaft wirkt hier „as solution[s] to poverty, political apathy, power-
lessness, crime“ (Cruikshank 1999:1). Mackert (2000) hat darauf verwie-
sen, dass Staatsbürgerschaft, die Verleihung und Verweigerung staatsbür-
gerlicher Rechte in zunehmenden Maße als Krisenkonzept gesehen werden 
muss, und zwar in dem Sinn, dass sie „auf der Grundlage eines spezifi-
schen Verhältnisses von Inklusion und Exklusion zur Regulierung gesell-
schaftlicher Krisen und damit zur Institutionalisierung gesellschaftlicher 
Ordnung beiträgt“ (4).  

In der theoretischen Perspektive der Gouvernementalität stellt sich das 
Konzept der Partizipation als machtpolitische Strategie dar, Individuen 
durch die Aufforderung, aktiv gestaltend teilzunehmen und der damit ver-
bundenen Eröffnung von Teilhabe innerhalb eines gesellschaftlichen Ge-
füges zu integrieren. Der Ansatz Michel Foucaults, auf den sich die For-
schungen zur Gouvernementalität beziehen, zeigt auch, dass modernes 
Regieren sich nicht nur durch verstärkte Integrationsbemühungen aus-
zeichnet, sondern dass die Idee gegenwärtiger politischer Führung von den 
Momenten der Selbststeuerung und -regulierung bestimmt ist. Die Forde-
rung nach Partizipation ist gekoppelt an die Zuschreibung von spezifischen 
Verantwortlichkeiten gegenüber dem Staat, der Nation etc. und letztlich 
gegenüber sich selbst als verantwortungsbewusstem Bürger. Der Diskurs 
um Partizipation als Antwort auf unterschiedliche Krisen10 wird dadurch
zum Instrument, ein verantwortungsbewusstes Subjekt zu produzieren.

Im ostentativen Aufruf zu mehr Partizipation wird das Politische re-
formuliert. Es wird nicht mehr als hierarchische Beziehung konstituiert, 
die heterogene und inkommensurable Positionen in einer einzigen homo-
genen Ordnung diszipliniert und entsprechend einer Ordnungsrelation 
strukturiert. Vielmehr geht es um die Dispersion des Politischen, unabhän-
gig von den traditionellen Beschreibungskategorien der politischen Theo-
rie, die an der Dualität von Herrschaftsverhältnissen interessiert ist: Feind-
schaft und Freundschaft, Individuum und Souveränität und eben auch 
Staat und Bürger. Denn diese hier beispielhaft aufgeführten Kategorien 
sind trotz ihres Wirklichkeitsgehaltes keine Wesenheiten, auf die sich zu 

                                                     
10  Zum Begriff der Krise vgl. Foucault [148] 2002: 865. 
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stützen ist, sondern dienen zur Beschreibung einer politischen, sozialen 
oder kulturellen hoch normierten Ordnung.11

Seit längerer Zeit schon lassen sich politische Formen der Beherr-
schung beobachten, die sich nicht auf das Modell hierarchischer Herr-
schaft reduzieren lassen. Die Wissensgesellschaft setzt auf diese neue Poli-
tik der Dezentralisierung von Souveränität und Autorität. Doch lässt die 
zunehmende Einbeziehung des Individuums bei Problematisierungen von 
wissenschaftlich-ethischen Konflikten den ‚Kopf des Königs‘ rollen? Und 
inwiefern drückt sich im Verhältnis von Wissenschaft und Öffentlichkeit 
ein Machtverhältnis, eine politische Relation aus? In der machtanalyti-
schen Perspektive Foucaults ist die zweite Frage zu bejahen. Erstens, da 
der Diskurs eines wissenschaftlichen Wissens, wie zum Beispiel über 
Stammzellforschung oder Reproduktionsmedizin ein machtintensives Feld 
mit diskursimmanenten Regelungen, des Ein- und Ausschlusses, der 
Wahrheitsansprüche, der Legitimität und Autorität ist: „Ich setze voraus“, 
so Foucault, „daß in jeder Gesellschaft die Produktion des Diskurses 
zugleich kontrolliert, selektiert, organisiert und kanalisiert wird“ (OdDis: 
7). Wissenschaft selbst ist demnach als eine Praxis zu verstehen, die Dis-
kurse regelt und konstituiert und einen bestimmten ‚Objektbereich‘ fest-
legt. Darüber hinaus jedoch legt (nicht nur) der wissenschaftliche Diskurs 
ebenfalls den ‚Platz des idealen Subjektes‘ fest, welches die in der wissen-
schaftlichen Praxis verhandelten Objekte erkennen soll. Zweitens stellt 
Foucault und die sich auf ihn berufenen Forschungen heraus, dass sich die 
Existenz des Einzelnen nicht in dem politischen Verhältnis einer (staatli-
chen) Souveränität erschöpft, sondern politisch ist eben auch jene Selbst-
führung, die Art und Weise, wie sich Subjekte selbst regieren. Subjektivi-
tät ist dementsprechend in konkrete Macht-Wissensbeziehungen eingewo-
ben und nicht ‚präexistent‘.12 Diese notwendige Ergänzung der Analyse 
der Macht, weg von den Einschreibungsprozeduren von Disziplinierung 
und Normierung hin zu den Prozessen der Subjektivierungen,13 diagnosti-
ziert Foucault bereits 1978: „Wir stehen, glaube ich, am Beginn einer gro-
ßen Krise, in der das Problem der ‚Regierung‘ völlig neu bewertet wird“ 
(Foucault, zit. n. Schmid 2000: 69). 

                                                     
11  Vgl. Lichtheim 1972.  
12  Vgl. Kocyba 2003: 73. 
13  Entgegen traditioneller Auffassungen wie der Sozialisationstheorie oder der 

Entwicklungspsychologie, die eine zeitliche Begrenzung in der anthropolo-
gischen Entfaltung ausmachen, ist das Konzept der Subjektivität bei Michel 
Foucault unbegrenzt. Seiner Annahme zufolge haben Menschen nie aufge-
hört, „sich selbst zu konstruieren, das heißt ihre Subjektivität beständig zu 
verschieben, sich in einer unendlichen und vielfältigen Serie unterschiedli-
cher Subjektivitäten zu konstituieren“ (Foucault [281] 2005: 94). 
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Die vorliegende Arbeit will sich dieser Aufgabe einer Neubewertung 
des Politischen annehmen und stellt sich die Frage, inwieweit partizipative 
Verfahren Ausdruck eines veränderten Macht- und Herrschaftsgefüges 
sind. Konkret, ob die laienorientierten Diskussionen nicht eine gesell-
schaftliche Disziplinierung und Regulierung von biomedizinischem Wis-
sen durch die politische Institutionalisierung von ‚Diskurs‘ und ‚Partizipa-
tion‘ darstellen.14 Zudem ist nach dem ‚produktiven‘ Gehalt solcher Ver-
fahren zu fragen. In der Formierung partizipativer Verfahren spiegelt sich 
die historische Entwicklung der Forderung nach Teilhabe wieder und ver-
spricht einen direkten emanzipatorischen Zugriff auf die Verhandlungs-
ebene von Macht. Denn weitere gesellschaftliche Bereiche, die ehemals 
autoritären Strukturen unterworfen waren, werden zivilgesellschaftlichen 
Aushandlungsprozessen und Selbstorganisationsmechanismen überlassen. 
Dazu gehört auch das Feld der Produktion wissenschaftlichen Wissens 
bzw. deren Transformation in anwendungsspezifische Optionen menschli-
chen Handelns. Die in diesem Bereich vonstatten gehenden Partizipations-
bemühungen schließen an die Konzepte der „Zivilgesellschaft“ (Touraine 
1999) oder des „Bürgerschaftlichen Engagements“ (Kistler et al. 1999) an. 
Geteilt werden nämlich die Infragestellung traditioneller autoritärer Rela-
tionen und die Stärkung individueller Handlungspotentiale. Programmati-
sche Regierungserklärungen zum ‚aktivierenden und fördernden Staat‘ 
dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die moderne Staatlichkeit spe-
zifischen Wandlungstendenzen unterliegt, die die staatlichen Interventi-
onspotentiale zugunsten der Stärkung der individuellen Eigenverantwor-
tung und Eigeninitiative verschieben und das Verhältnis von Staat und In-
dividuum neu ausloten. 

Einen anderen Zugang zur Erklärung der zunehmenden Ansprüche 
nach Partizipation, der nicht von vornherein bedingungsloser Affirmierung 
unterliegt, nimmt das Konzept der Gouvernementalität und deren Studien 
zur Genealogie des Regierens und zu den Formen moderner Regierungs-
technologien. ‚Regieren‘ meint hier nicht nur institutionalisierte, politische 
Prozesse, sondern ist allgemeiner auf die Spielarten der Selbst- und 
Fremdführung bezogen. Diese Perspektive fragt nach den Strukturen, 
Funktionen und Transformationen politischer Führung und berührt dabei 
auch unser traditionelles Verständnis von Demokratie. Die derzeit laut-
stark abgegebenen Forderungen nach einem Mehr an Partizipation sugge-
rieren eine Verschiebung von Machthierarchien zugunsten der Stärkung 
der Autonomie und Selbstbestimmung des Einzelnen. Jedoch korrespon-
dieren anscheinend die geforderte Selbstbestimmung und Autonomie mit 
gesellschaftlichen Transformationsprozessen, innerhalb derer die individu-

                                                     
14  Vgl. Maasen 2002. 
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elle Freiheit gegen staatliche Interessen ausgespielt wird. Das Konzept der 
Gouvernementalität betont, dass die akzentuierten Fähigkeiten zur Selbst-
führung und Selbstregulierung der Subjekte die “Schlüsselressourcen der 
modernen Regierungsformen“ (Miller; Rose 1994: 55) darstellen. Regie-
rung wird hierbei in Bezug auf Subjektivität nicht repressiv gedacht, son-
dern förderlich und konstituierend: 

Sie (die Regierung, TJ) ist ein Ensemble von Handlungen in Hinsicht auf mögli-
che Handlungen; sie operiert auf dem Möglichkeitsfeld, in das sich das Verhal-
ten der Subjekte eingeschrieben hat; sie stachelt an, gibt ein, lenkt ab, erleichtert 
oder erschwert, erweitert oder begrenzt, macht mehr oder weniger...; aber stets 
handelt es sich um eine Weise des Einwirkens auf ein oder mehrere handelnde 
Subjekte, und dies, sofern sie handeln oder zum Handeln fähig sind (DR: 255). 

Ein wichtiger Aspekt der gegenwärtigen Regierungsformen ist die Mög-
lichkeit, Handlungen zu forcieren, sprich Subjekte zum Handeln zu bewe-
gen. Der Umbau des ‚aktiven‘ hin zum ‚aktivierenden‘ Staat zum Beispiel 
zeugt von einem transitiven Zusammenschluss einer politischen Program-
matik mit der Konstitution neuer Selbsttechnologien in der individuellen 
Verinnerlichung und Übernahme ehemals staatlicher Aufgaben. Die Zu-
nahme an politischer Partizipation ist unter dieser Perspektive das Beson-
dere einer neoliberalen Gouvernementalität, die die Zunahme individueller 
Handlungsspielräume ermöglicht, jedoch nur unter bestimmten Bedingun-
gen: „Man kann scheinbar über alles reden – allerdings unter der ein-
schränkenden Voraussetzung, dass sich diese Mitspracherechte auf dem 
Boden eines übergreifenden Realitätsprinzips bewegen: der Ausrichtung 
der eigenen Existenz an betriebswirtschaftlichen Effizienzkriterien und un-
ternehmerischen Kalkülen“ (Lemke 2001).  

Für die vorliegende Arbeit bilden sich aus dem eben Skizzierten zwei 
Fragestellungen. Einmal geht es um die Transformation der modernen 
Staatlichkeit in den Beschreibungsmodellen und -konzepten der Wissens-
gesellschaft. Hier soll nach der spezifischen politischen Rationalität ge-
fragt werden, die dieser gleichsam Gesellschaftsdiagnose wie -prognose 
inhärent sind. Zudem geht es um die Rekonstruktion eines gesellschaftli-
chen Diskurses, der anscheinend in seinen normativen Ansprüchen den 
(neo-)liberalen Forderungen nach dem Umbau des Staates nachkommt. 
Wie ist dieses Korrespondenzverhältnis zu erklären, bei dem die unter-
schiedlichsten Positionen an die individuelle Eigenverantwortung appellie-
ren und den „Aufbau selbstregulatorischer Kapazitäten“ (Bröckling et al. 
2000: Vorwort) fordern. Erweitert werden soll mit dieser Perspektive au-
ßerdem das Verständnis des Neoliberalismus, nicht als ausschließlich öko-
nomische oder wirtschaftspolitische Lehre, sondern vielmehr als eine 
‚Kunst der Regierung‘, deren Prinzipien nicht nur die Steuerung des Mark-
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tes betreffen, sondern auch die Regulation der sozialen Verhältnisse und 
die Steuerung des rationalen Verhaltens der Individuen.15 In diesem Sinne 
soll hier die Qualität der politischen Programmatik des Neoliberalismus 
erörtert werden, die angesichts einer diagnostizierten ‚Unregierbarkeit‘ der 
Wissensgesellschaft unter postmodernen Bedingungen, eine spezifische 
Neuformulierung des Politischen mit sich bringt. Denn das, was sowohl 
Wissensgesellschaft als auch die Wissenschaft auszeichnet, ist ebenfalls 
dem postmodernen Denken inhärent. Es ist der Verlust universeller, hand-
lungsleitender Kategorien und Orientierungspunkte.

Damit ist gleichfalls die zweite Frage angesprochen: Für Foucault ste-
hen die Individuen zeitlebens in einer Relation zu einer Führungsinstanz: 
Im Christentum ist es die paradigmatische Figur des Pastors, der die Auf-
gabe des Leitens und Lenkens innehat und mit dem Verweis auf das jen-
seitige Heil Orientierung gibt. Später übernehmen andere autoritäre Figu-
ren und Institutionen die Rolle der Führenden, wie zum Beispiel die Päda-
gogik, die Medizin oder die Psychoanalyse. Doch wie ist heute diese ‚Pas-
toralmacht‘ konstituiert, die spezifische ‚unterworfene‘ Subjektformen in-
nerhalb hierarchischer Verhältnisse produzierte? Welche Auswirkungen 
haben die Tendenzen der derzeitigen Dezentrierung des Staates auf die zu 
‚regierenden‘ Individuen? Haben wir es tatsächlich bei der forcierten Ein-
führung partizipativer Praktiken mit einem gesellschaftlichen Lösungsmo-
dell zu tun, das ein säkulares Heilsversprechen in Form des Zugewinns an 
Autonomie und Emanzipation darstellt? 

In dieser Arbeit ist die Auseinandersetzung mit dem Pro und Kontra 
des biomedizinischen Wissens, also der vermeintlichen Risiken und Poten-
tiale nicht von Bedeutung, sondern ein Ausgangspunkt, von dem aus der 
strategische Einsatz partizipativer Verfahren mit biomedizinischem 
Schwerpunkt untersucht werden soll. In einer gouvernementalistischen 
Perspektive wird der Fokus einerseits auf die Frage gerichtet, inwieweit 
die Diskursivierung von bioethischen Fragen durch die politische Instituti-
onalisierung von Partizipation disziplinarische Effekte aufweist. Anderer-
seits werde ich die produktiven Elemente partizipativer Verfahren heraus-
arbeiten. Partizipation als ein produktives Vorgehen zu begreifen, heißt 
hier nicht zu untersuchen, ob und wie Partizipation einen Beitrag zur Ent-
wicklung von Demokratie leistet. Ich gehe vielmehr davon aus, dass auch 
das Feld der Partizipation um biomedizinische Fragen ein Machtverhältnis 
darstellt, in dem die Teilnehmer durch die Konfrontation mit administrati-
ven Ansprüchen, wissenschaftlichem Wissen und ethisch-moralischen 
Konzeptionen innerhalb eines Handlungsfeld konfrontiert werden. In die-
sem werden nicht nur spezielle Sinn- und Deutungshorizonte durch und in 

                                                     
15  Vgl. Barry et al. 1996: 11. 
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partizipativer Arbeit hervorgebracht, sondern die Laien konstituieren sich 
selbst als „ethische“ Subjekte, die sich ihrer Verantwortung bewusst wer-
den und eine spezielle Rationalität gegenüber dem wissenschaftlichen 
Wissen und den divergierenden Ansprüchen ausbilden. 

Es geht also um die Positionierung und Etablierung partizipativer Ver-
fahren in einem politischen Diskurs, der unter dem Credo des Neolibera-
lismus, frei, autonom und selbstbestimmt zu handeln, steht. Welchen Stel-
lenwert hat die gegenwärtig ausgesprochene Forderung nach Teilhabe, Ei-
geninitiative und selbstbestimmten Handeln in Bezug auf politische Parti-
zipation? Hier ist die politische Programmatik angesprochen, die eine spe-
zifische Vorstellung von Subjektivität formuliert und als ‚Anforderungs-
profil‘ der Wissensgesellschaft artikuliert. 

Davon nicht zu trennen ist die Ebene des ‚Innenlebens‘ des partizipati-
ven Verfahrens: Hier geht es im Speziellen um die Vorstellung von Sozia-
lität, sozialem Handeln und sozialer Verantwortung im partizipativen Pro-
zess selbst. Anknüpfend an Theorien zur Konstituierung von Subjektivität, 
untersuche ich anhand der Aushandlungsprozessen zwischen den teilneh-
menden Laien und Experten, auf welche Art und Weise spezifische Sub-
jektvorstellungen in Zusammenhang mit medizinischer Technik und kon-
troversem Wissen produziert werden. Hier stehen die „Technologien des 
Selbst“ als konstituierende Praktiken im Mittelpunkt der Analyse, die in 
Bezug auf die politische Programmatik agieren. 

Die Attraktivität des hier vorgelegten Ansatzes auf der Basis der Fou-
caultschen Überlegungen besteht in der ihm innewohnenden Leistungsfä-
higkeit, die gängige Aufspaltung von Mikro- und Makroanalysen des Ge-
sellschaftlichen zu überwinden und mit dem Begriff der Regierung sowohl 
die politische Programmatik als auch die spezifischen Subjektivitäten ana-
lytisch zu verbinden. Diese Perspektive impliziert Fragen einerseits nach 
Subjektivierung als Prozess der Formung und Selbstformung und anderer-
seits nach den Prozessen und Logiken von Macht- und Herrschaftstechni-
ken, wie sie durch Gesetze, administrative Regelungen, durch wissen-
schaftliche Aussagen etc. konstituiert werden. Dabei entfaltet sich das ge-
sellschaftsanalytische Potential, mit dem es gelingt, das Wechselspiel zwi-
schen dem ‚Sozialen‘ und dem ‚Individuellen‘ und nicht zuletzt auch in-
nerpsychisch angenommene Sachverhalte als Momente zu begreifen, die 
auf der Verknüpfung von Wissensformen mit Machtdispositiven beruhen 
und die Ergebnis einer Verschränkung von Herrschaftstechniken mit den 
„Technologien des Selbst“ sind.  

Das folgende zweite Kapitel stellt einen ersten Aufriss zum Problem der 
Transformation des Verhältnisses von Staat und Individuum dar. Es de-
monstriert in diesem Sinne kein analytisches Herangehen, sondern stellt 
die Bandbreite der monumentalen Frage der politischen Philosophie nach 
dem Zusammenleben der Menschen vor. Dabei werden Fragmente des die 
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gesellschaftlichen Teilbereiche übergreifenden Zivilgesellschaftsdiskurses 
herangezogen. Dabei geht es um die Herausstellung der Vielfältigkeit von 
Machtverhältnissen, die sich nicht allein als repressiv begreifen lassen, 
sondern das politische Handeln als eine Verteilung und Überlagerung be-
greifen, das die ehemalige Trennung von privat und politisch aufhebt und 
eine Regierungstechnik zum Vorschein treten lässt, die lauter kleine Le-
viathane produziert. Der hier eröffnete Bogen zieht sich von dem Modell 
des Hobbesschen Kriegs als gesellschaftsstrukturierendes Prinzip mit dem 
auf Kontrolle und Disziplin setzenden Souverän bis hin zur verinnerlichten 
Disziplinierung der Deleuzeschen Kontrollgesellschaft. Die dabei frei ge-
wordene Stelle des Souveräns wird durch ein Subjekt eingenommen, das 
mittels spezifischer Techniken der Selbstführung sich als „Souverän seiner 
selbst“ (Ulrich Bröckling) einsetzt. 

Das dritte Kapitel bereitet mit der Darstellung der komplexen politi-
schen Theorie Michel Foucaults den Boden für die Analyse von Diskursen 
der Fremdführung, also einer expliziten politischen Programmatik und den 
Weisen der Selbstregierung. Hier geht es um die theoretische Eruierung, 
wie staatliches Handeln ohne Staat gedacht werden kann. Foucaults Schaf-
fen eröffnet eine reformulierte Position der Kritik, die er in der Tradition 
der Aufklärung verortet und die gleichzeitig die Versprechungen der Auf-
klärung nach Freiheit in Frage stellt. Zugleich stellt er eine Reihe von In-
strumenten bereit, die nicht dem monolithischen Zwang einer kompletten, 
geschlossenen Theoriekonzeption unterliegen. Foucaults Denken eröffnet 
eine dezidiert transdiziplinäre Sicht auf das menschliche Denken und Han-
deln, die Fragen nach dem komplexen Zusammenspiel von Wissensforma-
tionen, Machtverhältnissen und Weisen der Subjektkonstituierung vereint. 
Damit soll eine Perspektive auf den Begriff des Politischen eröffnet wer-
den, die sich von derjenigen Bestimmung des Politischen unterscheidet, 
die einzig die Institutionen politischer Herrschaft, beispielsweise der Par-
teienpolitik, akzentuiert. Das hier vorgestellte Theoriekonzept mündet in 
der Hervorhebung der Regierungspraxen, die sich in dem herkömmlichen 
politischen Denken nicht verorten lassen, denn nicht die administrative 
Verordnung von „oben nach unten“ ist hier von Belang, sondern diejeni-
gen Praktiken, die sich nicht innerhalb der politischen Institutionenlehre 
verorten lassen. Die Techniken der Regierung, also die Anwendung spezi-
fischer Verfahren, um Handlungen zu erzeugen bzw., um Individuen zu 
einer bestimmten Gestaltung und Führung ihres Lebens zu bewegen, ha-
ben eine spezifische Geschichte und modifizieren sich im Laufe der histo-
rischen Entwicklung. So ist das heutige Ziel der gouvernementalen Praxis 
nicht die strenge hierarchische Positionierung der Menschen und die be-
ständige, äußere Disziplinierung, sondern die Beförderung von Subjekti-
vierungspraktiken, innerhalb derer sich Individuen als selbstständig han-
delnde und denkende entwerfen können. Dabei soll mit einem Blick auf 
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die Geschichte der Gouvernementalität gezeigt werden, dass jegliche 
Transformation des Regierungskonzepts mit gesellschaftlichen Entwick-
lungen korrespondiert, die die Effektivität der jeweils tradierten Regula-
rien als überholt auszeichnen. Letztlich werden in diesem theoretischen 
Aufriss die differenten Subjektvorstellungen nachgezeichnet, die eine je-
weils historisch verschiedene Regierungsprogrammatik bestimmt. Zu fra-
gen ist hierbei, inwiefern unsere heutigen normativen Vorstellungen von 
Freiheit und (staatlicher) Sicherheit, in den jeweiligen Programmatiken als 
konstitutive Bestandteile angelegt sind. Denn innerhalb dieser formieren 
sich in der Gegenwart Ansprüche, die auf ein Defizit der staatlichen Steue-
rung in global verfassten Gesellschaften verweisen, ob in Form einer Kri-
tik von zuviel staatlicher Intervention oder in der Kritik des zunehmenden 
Rückbaus der staatlichen Sicherung. Mit Foucault lassen sich diese ge-
genwärtigen gesellschaftlichen Veränderungen als Ausdruck der Umset-
zung einer neoliberalen Gouvernementalität fassen, die als politische Rati-
onalität die Stärkung selbstregulatorischer Kompetenzen akzentuiert und 
gleichzeitig den Abbau sozialer Sicherungssysteme einfordert.

Die damit aufgeworfenen Problemstellungen und die Frage, wie der 
Zusammenhalt der Gesellschaft unter der Ägide von zunehmender Indivi-
dualisierung und Ausdifferenzierung gewährleistet wird, bilden die Aspek-
te des vierten Kapitels, in dem explizit die neoliberale Gouvernementalität 
im Zentrum steht. Das Verhältnis von Freiheit und Solidarität, das auf den 
ersten Blick ein konträres zu sein scheint, wird innerhalb der politischen 
Rationalität des Neoliberalismus zu einer sich gegenseitig bedingenden 
Beziehung. Denn nur derjenige, der zum freiheitlichen und eben auch ei-
genverantwortlichen Handeln fähig ist, kann seiner Verantwortung gegen-
über anderen gerecht werden und dementsprechend als ‚guter‘ Bürger gel-
ten. Bislang wurde dieses Leitbild der neoliberalen Gouvernementalität
nur aus theoretischen Überlegungen her generiert, bei denen der Schwer-
punkt in der Analyse der Foucaultschen Arbeiten liegt. Bevor danach ge-
fragt wird, ob sich diese Idealvorstellung auch in anderen gesellschaftli-
chen Bereichen wiederfinden lässt, die nicht einer ökonomischen Akzentu-
ierung folgen, wird im fünften Kapitel das methodische Instrumentarium 
erläutert. Im Mittelpunkt steht dabei die Dispositivanalyse, das als ein „he-
terogenes Ensemble“ (Foucault) ebenso wissenschaftliche Texte über die 
Wissensgesellschaft als auch die Aussagen von politischen Akteuren, be-
hördliche Anweisungen und Verordnungen, juristische Schriftsätzen und 
eben auch nichtsprachliche Entitäten, Handlungen und Architekturen als 
Objekte der Analyse zulässt. Dementsprechend werden in dieser Arbeit ei-
ne Vielzahl von Schriften, Texten, Aussagen oder Reden herangezogen, 
wobei die Auswahl ekletizistisch wirkt und nie vollständig ist. Doch dieser 
Eklektizismus hat Methode, denn dadurch wird die verengende Akteurs-
zentriertheit in Bezug auf Machtverhältnisse vermieden. Vielmehr eröffnet 
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dieses diskursanalytische Herangehen als Teil der Dispositivanalyse einen 
Blick auf die wirklichkeitskonstituierenden diskursiven Praktiken, an de-
nen sozialwissenschaftliche Theoriebildung ebenso Teil hat wie der Leit-
kommentar einer überregionalen Tageszeitung oder der Werbespot im Ki-
no. Da in dieser Arbeit nach den Effekten einer spezifischen politischen 
Programmatik gefragt wird, muss die Dispositivanalyse die Effekte der 
Macht umfassen, in diesem Fall die Prozesse der Subjektkonstituierung, 
die mithilfe von Interviews nachvollzogen werden. Dabei handelt es sich 
auch um verschriftlichte Repräsentationen von nicht-diskursiven Prakti-
ken, jedoch kann damit der Prozess der Vergegenständlichung von Hand-
lungen in der Reflexion der Interviewten aufgezeigt werden.

Im Kapitel 6 steht die Wissensgesellschaft zur Disposition. Es geht da-
bei nicht um eine Begriffbestimmung, ob das Modell der Wissensgesell-
schaft eine angemessene Beschreibung des gegenwärtigen gesellschaftli-
chen Wandels darstellt. Der Begriff der Wissensgesellschaft soll vielmehr 
trotz seiner vielfältigen Verwendung als Diskurs herausgearbeitet werden, 
der ein spezifisches Wissen der Gegenwart akzentuiert, Strategien präsen-
tiert und als wirklichkeitsbeschreibendes Modell eine ‚Ordnung des Sozia-
len‘ konstituiert. Dafür ist der Überblick über die Entstehungsgeschichte 
des Diskurses der Wissensgesellschaft notwendig, der international einge-
bettet wird. Außerdem geht es hier um die Untersuchung, ob die Beschrei-
bungen der Politik der Wissensgesellschaft auf der institutionellen Steue-
rungsebene verbleiben und ob dadurch Machtverhältnisse, nämlich die im-
pliziten Zumutungen an das Individuum, sich gemäß den Anforderungen 
der Wissensgesellschaft zu verhalten, ausgeblendet bleiben.  

Im Diskurs um die Verfahren der Medizin, wie Stammzellforschung, 
Hirnforschung, Gentechnik etc. lassen sich die Ambivalenzen der Gegen-
wart ablesen, wie sie das postmoderne Denken konstatiert hat. Die Eindeu-
tigkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse steht zur Disposition, so dass Phi-
losophen wie Richard Rorty schon von einer Parallelisierung von Wissen-
schaft und Religion sprechen, die beide einem autoritären Wahrheitsan-
spruch folgen und damit an den postmodernen Verhältnissen scheitern 
müssen.16 In diesem Kapital wird auch dem Verhältnis von Wissenschaft 
und Postmoderne nachgegangen und gefragt, inwiefern der Wegbruch des 
Absolutheitsanspruchs wissenschaftlicher Erkenntnis in Zeiten der Kon-
tingenz als ‚Problem‘ konzipiert wird, auf das es eine adäquate Lösung zu 
finden gilt.

Das Angebot an Lösungsstrategien, das auf diese Problematisierungen 
antwortet, wird im siebten Kapitel anhand der Bestrebungen aufgezeigt, 
politische Partizipation als Schlüsselelement zur Aufhebung der Krisen-

                                                     
16  Vgl. Rorty; Vattimo 2006. 
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tendenzen zu installieren. Dazu wird eine „Genealogie der Partizipation“ 
umrissen, die nach den Entstehungsmotiven partizipatorischen Denkens 
fragt. Denn Partizipation ist kein Selbstzweck, sondern der Diskurs um 
Teilhabe reagiert auf eine spezifische Krisensituation, auf das Moment der 
‚Unregierbarkeit‘ der Wissensgesellschaft. Zudem produziert Partizipation 
gleichzeitig Ein- und Ausschlüsse in der Bereitstellung von Handlungsop-
tionen, die aber, einer speziellen Auswahl unterliegen. Vorgestellt werden 
im selben Kapitel die Bürgerkonferenzen zu biomedizinischen Themen 
und deren organisatorische Rahmenbedingungen, die in den vergangenen 
Jahren in Deutschland stattgefunden haben. 

Im achten Kapitel werden die Technologien der Selbstführungen theo-
retisch konzeptualisiert. Den Hintergrund bildet die These, dass die Prob-
lematisierung der Wissensgesellschaft als prominentes Konzept zur Cha-
rakterisierung moderner Gesellschaften nicht auf ein hierarchisches 
Machtverhältnis rekurriert, sondern dem Einsatz von Praktiken der Selbst-
führung folgt. Damit verbunden ist das Problem der Bindungskraft der 
postmodernen Wissensgesellschaft als normatives und identitätskonstituie-
rendes Konzept. Entsprechend werden in diesem Abschnitt die Konzeption 
einer postmodernen Subjektivität und die Unterschiede zu den klassischen 
Subjekttheorien vorgestellt und diskutiert. Hierbei geht es nicht um die 
Frage, wie Autonomie möglich ist, sondern um die Relationen des Sub-
jekts zu anderen. Denn auch diese Beziehungen unterliegen Wandlungs-
prozessen, in denen sich die Position des Anderen als identitätsverspre-
chende Instanz verschiebt. Hier wird der Komplex untersucht, ob der radi-
kale Selbstbezug als Programm einer individuellen Lebenskunst tatsäch-
lich die erwünschte Emanzipation bringt oder inwiefern hier eine Strategie 
neoliberalen Regierens durchschlägt, die über die Produktion von ‚subjek-
tiver Freiheit‘ regiert? 

Anschließend sollen im Kapitel 9 anhand von Interviews, die mit Be-
teiligten von Bürgerkonferenzen geführt wurden, die Konstituierungspro-
zesse exemplarisch nachvollzogen werden, innerhalb derer sich die Indivi-
duen in der Auseinandersetzung mit den wertdissenten Fragestellungen der 
Biomedizin in einem konsensorientierten, moderierten Setting als partizi-
pierende Subjekte entwerfen. Hier stellt sich die Frage nach der individuel-
len Reflexion der eigene Position: begreifen sich die Bürger als autonom 
handelnd oder nur als Statisten in einer ‚Demokratie-Show‘? 

Den Abschluss bildet die Kopplung der Analysen zum Diskurs der 
Wissensgesellschaft und den konkreten Subjektivierungspraktiken: ein zu-
sammenfassendes Resümee, das die Transformation des Politischen unter 
dem Gesichtspunkt neoliberaler Führungstechniken darlegt. 





2 Zur Transformation moderner Staatlichkeit  

„Weniger Staat, mehr Bürger“, so lautet die Überschrift des mehrseitigen 
Dossiers einer Tageszeitung, die damit eine aktuelle Debatte aufgreift, die 
in unterschiedlicher Art und Weise auf ein sozialpolitisches Verhältnis 
zielt. In diesem gehen Fragen nach der Regierbarkeit moderner Gesell-
schaften, nach staatlicher Souveränität, nach Herrschaftsverhältnissen und 
nicht zuletzt nach der Rolle der zu Regierenden ein. Das politische Ver-
hältnis sei getrübt, konstatiert Paul Nolte, Professor für Zeitgeschichte, in 
erwähntem Dossier: „Es ist etwas faul mit dem Staate Deutschland. Staat 
und Bürger sind einander entfremdet“.1

Nolte reiht sich damit in den schon fast als klassisch zu bezeichnenden 
Diskurs ein, der aktuell nicht nur die Feuilletons beschäftigt, sondern auf 
breiter Basis von den Sozial- und Politikwissenschaften reflektiert wird: 
Der Staat, das ist das „kalte[…] Ungeheuer, das uns gegenübersteht“ (Fou-
cault 2000a: 65). Der Gesellschaft und den Individuen stehe ein allmächti-
ger Staat gegenüber, ein bürokratisches Monstrum, das die Freiheit be-
schneide. Ohne Zweifel ist dies eine These, die in der Öffentlichkeit nicht 
auf Ablehnung stößt. Die Wissenschaften drücken sich gewählter aus, von 
einem Vertrauensverlust in staatliche Institutionen ist die Rede und von 
einer zunehmenden Distanz zwischen den Bürgern und den parlamentari-
schen Vertretungen. Entfremdung ist als klassisches Theorem der marxisti-
schen Theorie geläufig. Es beschreibt nicht nur den Abstand der Produk-
tivkraft zu den Produktionsmitteln und zu dem Produkt als Wertschöp-
fung, sondern auch die Reproduktion der Macht, der die Produktivkräfte 
unterliegen: „Der Arbeiter selbst produziert daher beständig den objekti-
ven Reichtum als Kapital, ihm fremde, ihn beherrschende und ausbeutende 

                                                     
1  Vgl. Nolte in die taz 29./30. Oktober 2005. 
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Macht“ (Marx 1972, Bd.1: 596). Mit dem Einsatz des Begriffs ist (nicht 
nur bei Marx) eine klare Handlungsanweisung verbunden. Die Entfrem-
dung beschreibt einen negativen Zustand, den es zu überwinden gilt. Bei 
Marx ist es die Distanzverringerung zwischen Wertschöpfenden und Wert. 
Die Umkehrung von Entfremdung meint also ein „Bei-sich-sein“, nicht 
nur im absoluten Verfügen über das Produkt der eigenen Arbeit, sondern 
in Bezug auf die eigene Individualität. Dieses Verhältnis ist bekannt: So 
kennzeichnet Karl Dietrich Bracher „Entfremdung“ als ‚ideologische 
Kampfansage‘ linker Intellektueller aus der ersten Hälfe des 20. Jahrhun-
derts gegen die durch moderne Arbeitsteilung und Industrialisierung her-
vorgerufene Vereinzelung und Vereinsamung des Individuums. Jenes 
Konzept der Entfremdung weise Parallelen zu dem rechtskonservativen 
Begriff der ‚Entwurzelung‘ auf, beide vereinen die Suche nach übergrei-
fenden Lösungen, „die sowohl nach rückwärts wie nach vorwärts, in eine 
vor- oder nachzivilisatorische Welt weisen“ (Bracher 1982: 78). Bis heute 
hat sich die Verwendung des Begriffs der Entfremdung, wie man bei Nolte 
sieht, anscheinend nicht wesentlich gewandelt: Entfremdung wird zur Be-
zeichnung des Verhältnisses von Staat und Bürger herangezogen und dies 
mit dem selbigen negativen Vorzeichen. Politikverdrossenheit und Distanz 
der Bürger zur Politik werden damit ebenso verbunden wie der diagnosti-
sche Vorwurf eines schwindenden Verantwortungsbewussteins für das 
Gemeinwesen. Realpolitische Stellungnahmen und sozialwissenschaftliche 
Diagnostik gehen dabei Hand in Hand. So konstatiert die ehemalige FDP-
Abgeordnete Hildegard Hamm-Brücher einen „fortschreitende[n] Vertrau-
ensverlust zwischen Volk und Volksvertretung, eine Entfremdung zwi-
schen Parteien, Staat und Bürgergesellschaft“ (Süddeutsche Zeitung,  
17.02.2003). Ein Befund, der in der wissenschaftlichen Reflexion unter-
schiedliche Interpretationen hervorruft: von neutralen Stellungnahmen un-
ter dem Stichwort der „Transformation moderner Staatlichkeit“ bis zu ne-
gativen Konnotationen des „Endes der Demokratie“. Im Bereich der öko-
nomischen Ordnung sagt eine weit verbreitete Deutung, dass die zuneh-
mende Eingriffstiefe sozialstaatlicher Interventionen die Menschen von ih-
rem „Sinn für Eigeninitiative und soziale Verantwortung“ abgebracht hät-
ten;2 ebenfalls, wenn auch in leicht abgewandelter Form, eine Idee der 
‚Entfremdung‘, insofern man darunter die alienatio, das Weggeben einer 
Sache in fremden Besitz oder in eine fremde Gewalt fasst.3

Dabei beschränkt sich die breit geführte Diskussion um die zunehmen-
de Kluft zwischen Bürger und Staat keineswegs nur auf den Bereich der 
realpolitischen Steuerung oder der wirtschaftlichen Ausrichtungen. Auch 

                                                     
2  Vgl. van den Brink 1995: 9.  
3  Vgl. Klaus; Buhr 1972: 324. 
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über das Verhältnis von Bürger und Wissenschaft wird gesagt, es sei in die 
Krise geraten. Schon seit längerem gerät die autoritäre Macht der wissen-
schaftliche Experten unter Beschuss, z.B. wird Ende der 70er Jahre die 
‚entmündigende Expertenherrschaft‘4 und mangelnden Integrationsfähig-
keit von Wissenschaft in lebensweltliche Zusammenhänge kritisiert.5

Was sich an dieser allgegenwärtigen Statuierung von anscheinend  
existentiellen Krisen ablesen lässt, ist die Problematisierung eines be-
stimmten politischen Verhältnisses von Individuum und spezifischen sou-
veränen Autoritäten. Diese konstatierten Krisen wird in ihrer Weitläufig-
keit nicht nur auf die Beziehung Bürger und Staat bezogen, sondern eben-
falls auf andere gesellschaftliche Bereiche, die durch ein bislang autorita-
tives Verhältnis strukturiert waren. So akzentuiert die Infragestellung und 
Kritik an Wissenschaft und Technologie ebenfalls die Hinterfragung einer 
lange Zeit geltenden Souveränität von epistemischen Autoritäten.6 Hier 
soll es nicht darum gehen, Souveränität im Sinne von Jean Bodin als 
höchste politische Ordnungsmacht zu begreifen, sondern vielmehr ganz 
allgemein ein Verhältnis, in dem die Fähigkeit zum ‚Lenken‘ und ‚Führen‘ 
zugewiesen ist. Souveränität geht mit dem Potential der Autorität einher, 
eine politische demokratische Führung erlangt ihre Autorität kraft Legiti-
mation eines angenommenen artikulierten Allgemeinwillens. Das Denken 
von Souveränität nicht als ein zentraler Ort, wie er sich in der Rolle des 
souveränen Königs manifestiert, zu begreifen, sondern durch die Analyse 
der vielfältigen und netzförmigen Machtverhältnisse zu ersetzen, war Fou-
caults Anspruch. Gleichwohl bleibt auch für ihn Souveränität in den Kate-
gorien des Rechts ein konstitutiver Bestandteil der allgemeinen Machtme-
chanismen der Gegenwart.7 Jedoch wird mit der Perspektive der Gouver-
nementalität deutlich, dass eine einseitige Machtzuweisung, eine Lokali-
sierung des Souveräns, der regiert, egal ob es sich dabei um eine Einzel-
person oder um eine Volksdemokratie handelt, auf Schwierigkeiten stößt, 
denn darin ist die Transformation des Politischen in Formen der Selbstfüh-
rung und Selbstregierung nicht mehr fassbar. Damit verbunden ist eben-
falls, dass das Politische neu gedacht werden muss, das nicht mehr in ei-
nem etatistischen Verständnis aufgeht. So lässt sich ebenfalls von einer 
wissenschaftlichen Souveränität sprechen, die als Element eines Verhält-

                                                     
4  Vgl. Illich 1979. 
5  Vgl. Böhme; Engelhardt v. 1979. 
6  Der Begriff der epistemischen Autorität meint die Autorität des Wissenden, 

der aufgrund der Überlegenheit seines Urteil, seines Wissens und Erfahrung 
in einer hierarchisch strukturierten Beziehung eine höhere Position ein-
nimmt. In jüngster Zeit hat Giegyn das Konzept der „epistemic authority“ 
erneut aufgegriffen und definiert als „the legitimate power to define, descri-
be, and explain bounded domains of reality“ (1999: 1). 

7  Vgl. Foucault 2003: 249. 



30 | GOUVERNEMENTALITÄT DER WISSENSGESELLSCHAFT

nisses Autorität beansprucht. Diese bildet sich über eine Reihe von Ver-
fahren und Techniken heraus, die sie aufgrund ihres Bezugs auf Objektivi-
tät und Wahrheit als Instanz konstituiert, als ‚wahr‘ anerkannte Aussagen 
zu treffen. Souveränität, und eben auch wissenschaftliche, ist durchweg an 
ein doppeltes Subjektverständnis gebunden, das sich der souveränen Auto-
rität unterwirft bzw. selbige erst konstituiert.8 Damit erschließt die Per-
spektive der Gouvernementalität eine Ausweitung des Souveränitätsbeg-
riffs, denn wenn das ‚Regieren‘ als Form der Steuerung und Führung von 
Individuen weit gefasst wird, dann müssen auch Aussagen und Praktiken 
von Wissenschaft und Technologie als Elemente von Regierungsdiskursen
analysiert werden.

Die sich aufdrängende Frage ist, ob die Beschreibung von sich trans-
formierenden Beziehungen zwischen Individuum und Souverän als zu-
nehmende Entfremdung und die dadurch vorgenommene ausschließliche 
Deutung der Mechanismen der Reproduktion von Macht auf der Ebene der 
Hierarchie jene Selbststeuerungspotentiale und Selbsttechnologien ver-
nachlässigen, die Foucault als moderne Regierungstechnologien9 markiert 
hat. Der Marxsche Hinweis soll genügen, um uns daran zu erinnern, dass 
auch das angesprochene Verhältnis von Staat und Bürger, allgemeiner 
zwischen Souveränität und Individuum ein Machtfeld darstellt, in der es 
um Reproduktion und Artikulation von Herrschaftsansprüchen geht. Be-
greift man Politik10 als ein handlungsstrukturierenden Modus des ‚Regie-
rens‘ und ‚Führens‘, wird für das politische Handeln in der Gegenwart 
deutlich, dass es sich hier nicht allein um ein einseitiges Machtverhältnis 
handelt, das von einer hierarchischen Struktur des Regierungshandelns ge-
prägt ist. Hier eröffnet sich ein anderer Modus des Politischen, der mit der 
gängigen politischen Theorie unvereinbar erscheint bzw. Aspekte des 
menschlichen Zusammenlebens als ein genuin politisch herausstellt, die 
bislang nicht unter der Perspektive von Macht betrachtet wurden. Als 
Konsequenz muss das Entfremdungsparadigma als Ausdruck einer histo-
risch kontingenten „Problematisierung“ (Michel Foucault) gekennzeichnet 
werden, die mit der Aktivierung von Selbststeuerungspotentialen operiert. 
Hier, so scheint es, werden Themenfelder angestoßen, die die politische 
Philosophie gleichermaßen betreffen wie die Prozesse der Subjektivierung; 
beides sind von Macht und Wissen durchzogene und aufeinander bezogene 
Dimensionen, denn das Denken über das Verhältnis von Souveränität und 
Individualität ist zweifelsohne ein Gradmesser für das menschliche Selbst-
verständnis. Jedoch nicht als kausale Ableitung, als Unterwerfung unter 
eine bestimmte Wissensformation, sondern als Ausdruck eines spezifi-

                                                     
8  Vgl. Nancy 2003: 128. 
9  Vgl. Miller; Rose 1994: 66f. 
10  Vgl. Höhne 2003: 13.  
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schen Verhältnisses, das Subjektivität erst ermöglicht. Und sei es, um sich 
selbst als entfremdet zu begreifen. 

2.1 Autori täre Pol i t ik  –  der  Hobbes’sche Krieg 

In der klassischen politischen Philosophie ist der Staat der alleinige Souve-
rän, zum Beispiel in der Tradition von Thomas Hobbes der autoritäre 
Staat, der in der Allegorie des Leviathan, des biblischen Ungeheuers, über 
die Geschicke seiner Untertanen bestimmt. Härte und Autorität sollen das 
Miteinander der Menschen regulieren, die Einhaltung der Gesetze durch 
Strafe und Zwang gesichert werden: „Für die Sicherheit muß deshalb nicht 
durch Verträge, sondern durch Strafen gesorgt werden; und genügende 
Vorsorge ist erst dann getroffen, wenn so hohe Strafen für die einzelnen 
Vergehen festgesetzt werden, daß aus ihrer Begehung augenscheinlich ein 
größeres Übel als aus ihrer Unterlassung folgt“ (Hobbes 1977: 4).  

Die Staatsphilosophie von Hobbes ist der Beginn des Einsatzes des 
kontraktualistischen Arguments und das Paradebeispiel für die Vorstellung 
des autoritär agierenden Staates, in dem das Handeln der Menschen einzig 
und allein durch von außen wirkende Instrumente beeinflusst werden kön-
ne.11 Macht heißt hier staatliche Macht mit repressivem Charakter. Hob-
bes‘ Ziel ist die Begründung und Sicherung der Stabilität des Staates; da-
hinter liegt die Sehnsucht nach Frieden im vom Bürgerkrieg betroffenen 
England des 16. Jahrhunderts. Der fiktive Leviathan soll verdeutlichen, 
dass die sich aus der Verpflichtung zum Gehorsam und der Veräußerung 
aller individuellen Rechte ergebende Form einer sozialen Ordnung jeder 
anderen Ordnung in Hinblick auf die garantierte Sicherheit überlegen sei. 
Hoffnungen auf ein Ethos der Menschen, das durch bspw. Solidarität oder 
Mitmenschlichkeit ausgezeichnet ist, verwirft Hobbes, seine anthropologi-
sche Basis ist der Wolfsmensch,12 dessen Moral vom individuellen Egois-
mus gesteuert ist. Einzig und allein „durch Furcht und Strafe“ (Hobbes 
1984: 131) seien die Menschen der Einhaltung von Verträgen und Geset-
zen verpflichtet.

Das Insistieren auf ein individuelles Ethos beschränkt sich bei Hobbes 
auf ein imperatives System von Belehrungen. Foucault bemerkt, dass in 
der politischen Philosophie vor dem 19. Jahrhundert das politische Subjekt 
im Wesentlichen als ein Rechtssubjekt aufgefasst wurde, als Träger von 
Rechten, zu deren Veräußerung oder Beibehaltung es berechtigt war. Es 
war primär ein rechtliches, jedoch kein ethisches, und daran anschließend 

                                                     
11  Vgl. Kersting 1996: 59. 
12  Vgl. Esposito 2004. 
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ein zur Empathie, Gemeinschaft oder Demokratie fähiges.13 Die Konzepti-
on, die die Zentralisierung von Macht durch die Notwendigkeit von Ge-
walt zur Befriedung begründet,14 gilt in der politischen Theorie als der ers-
te Versuch einer politischen Philosophie, über einen Herrschaftsbegrün-
dungsvertrag Krieg und Kampf als gesellschaftskonstituierende Aspekte 
durch Frieden zu ersetzen.15 Typisch für die autoritäre Staatslehre ist die 
Verwerfung von Wahrheit als Legitimationskategorie16. Auctoritas non ve-
ritas facit legem – nicht Recht und Gesetz oder eine universale Wahrheit 
sind die grundlegenden legitimatorischen Aspekte des Staates, sondern die 
Macht, über den „Ausnahmezustand“ (Carl Schmitt) zu entscheiden. Der 
Hobbessche Gründungsakt der Vertragstheorie als Ausgangspunkt einer 
wechselseitigen Verpflichtung zwischen Souverän und Untertan konstitu-
iert eine Theorie der Souveränität, die Regierung auf eben diese Beziehung 
beschränkt und den Bereich des Politischen radikal einschränkt. Diese 
Verengung ist Foucaults Ansatzpunkt: Er kritisiert einerseits den Gedan-
ken der Lokalisierbarkeit und Zentralisierung von Macht in der Figur des 
Leviathan und andererseits die Vorstellung von Krieg und Frieden als di-
chotomes und antagonistisches Verhältnis. Damit sei, so Foucault, die 
Vorstellung verbunden, dass Macht an ein bestimmtes Subjekt gebunden 
sei und sich auf ein spezifisches Objekt richten würde.17 Für Foucault je-
doch stellt sich das Problem des Souveräns und des Kriegs völlig anders: 
Der Krieg sei keineswegs durch die Befriedung des Leviathans, des souve-
ränen Herrschers abgelöst, sondern man müsse sich vielmehr die Frage 
stellen, ob Macht anstatt in der Theorie der Souveränität nicht in nicht-
juridischen Begriffen analysiert werden sollte.18

Das Denken des Subjekts in der Kategorie des Rechts ist Bestandteil 
der Anthropologie Hobbes‘, auch in dem kriegerischen Naturzustand. Für 
Hobbes endet der Krieg in der Einsetzung des juridischen Rechts, eines 
allgemeingültigen Rechts, dass seine Legitimation aus der Veräußerung 
der individuellen Rechte an einen Souverän zieht. Diese Konzeption der 
Befriedung gesellschaftlicher Spannungen, die sich aus einer prinzipiellen 
Differenz von Individuen bei gleichzeitiger prinzipieller Gleichheit ergibt, 
wird von Foucault verworfen. Die Nachfolge der „juridischen“ in der Er-
setzung der „kriegerischen“ Macht verbirgt die Konstanz von Kräftever-
hältnissen, die allen sozialen Beziehungen unterliegen. Der Krieg aller ge-
gen alle „ist keineswegs ein wirklicher und historischer Krieg, sondern ein 

                                                     
13  Vgl. Foucault [356] 2005: 893. 
14  Vgl. Hobbes 1966: 131. 
15  Vgl. Kersting 1996: 59-102. 
16  Vgl. Luhmann 1983. 
17  Vgl. MM: 114ff. 
18  Vgl. Lemke 1997: 104. 



ZUR TRANSFORMATION MODERNER STAATLICHKEIT | 33

Spiel mit Vorstellungen, mit denen jeder die Gefahr misst, die der andere 
für ihn darstellt, den Willen der anderen abschätzt, mit ihm zu kämpfen, 
und das Risiko kalkuliert, daß er selbst einginge, wenn er zur Gewalt grei-
fen würde“ (Foucault [187] 2003: 171). Eine ethische Dimension, nämlich 
die der Angst eröffnet sich also im Gründungsakt der Souveränität, denn 
die Vermeidung des bellum omnium contra omnes ist der Ausgangspunkt 
für die Form der Souveränität.19 So wird die Matrix der Macht nicht als di-
chotomes Verhältnis zwischen Herrscher und Beherrschten gedacht, son-
dern als ein vom Krieg strukturierter immerwährender Kampf.

Als Politik versteht Foucault den mit anderen Mitteln fortgeführten 
Krieg, „als grundlegendes Mittel zu Verhütung der bürgerlichen Unord-
nung“ (ÜS: 217). Dieser bestimme die Strategien der jeweiligen Regie-
rungskunst, der Gouvernementalität, die historisch kontingent auf das Re-
gieren und Steuern der einzelnen Individuen wie auch der gesamten Be-
völkerung ausgerichtet sei. Foucault zeigt für das Zeitalter der Nach-
Aufklärung, wie sich die Disziplinierung der individuellen Körper mit der 
Reglementierung und Steuerung des Bevölkerungskörpers zusammen-
schließt.20 So bildet sich eine Bio-Politik heraus, die in der Bewältigung 
des politischen Problems der Bevölkerung, das sich hinsichtlich der Hy-
giene, der Morbidität oder der Reproduktion stellt, auf den „Kampf der 
Rassen“ als strukturierendes Prinzip zurückgreift.21

2.2 Abschied vom Krieg? 

Dieses gegensätzliche Modell zur individualistischen Vertragstheorie fin-
det sich in der bereits angedeuteten Philosophie von Foucault, der bean-
sprucht, eine „Genealogie des modernen Staates“ zu schreiben. Hier er-
möglicht jenes Verständnis von Macht als weit reichendem Netz die histo-
rischen Wandlungen des Verständnisses von Staat, Souveränität, Gesell-
schaft und letztlich auch des (Staats-) Bürgers, ehemals des Untertans neu 
zu unterscheiden und zu kontextualisieren. Foucaults Perspektive auf den 
Souverän ist das genaue Gegenstück zur Staatstheorie von Thomas Hob-
bes: „Anstatt sich zu fragen, wie der Souverän oben erscheint, sollte man 
eher versuchen herauszubekommen, wie sich ausgehend von der Vielfalt 
der Körper, der Kräfte, der Energien, der Substanzen, der Begierden und 
der Gedanken fortschreitend, real und materiell die Subjekte konstituiert 
haben“ (Foucault [194] 2003: 237).  

                                                     
19  Vgl. Hobbes 1977: 81.  
20  Vgl. BM: 27-50, Magiros 1995. 
21  Vgl. VG: 94. 



34 | GOUVERNEMENTALITÄT DER WISSENSGESELLSCHAFT

Sowohl bei Hobbes als auch bei Foucault ist der Ausgangspunkt eine 
dezentrierte Struktur der Macht: Bei Foucault die „Vielfalt von Kräftever-
hältnissen, die ein Gebiet bevölkern und organisieren“ (WW: 113), bei 
Hobbes ist sie zumindest im vorvertraglichen Naturzustand noch als die 
individuelle, personifizierte Macht des vereinzelten, von jeglichen sozialen 
Bindungen freien Individuums verortbar. Macht ist hier im Egoismus des 
Einzelnen verankert und diese Macht des Individuums müsse durch eine 
andere Macht begrenzt werden. Hobbes’ Staatstheorie und Anthropologie
sind der Ausgangs- und Bezugspunkt für eines der wirkmächtigsten Theo-
reme in der Geschichte der politischen Philosophie, nämlich dem Denken 
der Macht in Formen des Krieges und der juridischen Zähmung.  

Die zentrale Annahme der politischen Philosophie von Hobbes in Be-
zug auf das politiktheoretisch so bedeutsame Phänomen der Macht zieht 
jene Grenze, von der der eingangs erwähnte Zeithistoriker Paul Nolte aus-
geht: die Grenze zwischen Staat und Bürger als Grenze zwischen unter-
schiedlichen Potentialen von Macht und Handlungsfähigkeit. Diese Unter-
scheidung hat Gewicht, doch wie mit Foucault zu zeigen sein wird, redu-
ziert sich diese Vorstellung von Macht auf die Regulierungsfähigkeit von 
Politik; eine durchaus mehrheitsfähige Auffassung des Politischen, wie der 
französische Philosoph Jacques Rancière schreibt: „Das, was im allgemei-
nen als Politisches bezeichnet wird, besteht aus einer Gesamtheit von Pro-
zessen, die Verbindung und Einwilligung von Gemeinschaften hervorbrin-
gen: Organisation der Macht, Distribution von Stellen und Funktionen, 
Legitimationssystem dieser Distribution“ (1997: 66).  

Hier sei darauf hingewiesen, dass das Verhältnis von Staat und Bürger 
üblicherweise in zwei Perspektiven analysiert wird: Zum einen als theore-
tische Reflexion, wie es sich beispielsweise eine politische Philosophie zur 
Aufgabe gemacht hat; zum anderen in der Analyse der Praxis, also wie 
sich dieses Verhältnis jeweils als zeithistorisches Problem stellt, wie zum 
Beispiel die gegenwärtige Partizipations- oder Governanceforschung. Die-
se Trennung erscheint mir unhaltbar, denn in der hier vorgeschlagenen 
Perspektive bedingen sich das Wissen bzw. die theoretische Konzeptiona-
lisierung von Gesellschaft, wie sie der Kontraktualismus vornimmt, und 
einer gesellschaftlichen Praxis. Eben jene Versatzstücke aus wissenschaft-
lichen Diskursen, zum Beispiel das hier angeführte Argument der Ent-
fremdung, tauchen als strategischer Einsatz in gesellschaftspolitischen 
Diskussionen auf, die zielgerichtet und normativ-perspektivisch angelegt 
sind. Die These der Entfremdung von Staat und Bürger, die auf den ersten 
Blick an die oben genannte traditionelle Auffassung von Machtverhältnis-
sen anschließt, zeugt unabhängig von der normativen Konnotierung von 
einem wachsenden Bewusstsein, dass die Gegenwart nicht mehr einzig 
und allein von dem disziplinarischen Modell einer säkularen Subordinati-
on geprägt ist, sondern von einem netzförmig organisierten Kräfteverhält-
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nis, in dem die gebräuchliche Trennung zwischen Staat und Bürger zu-
nehmend unschärfer wird. Der Begriff der Entfremdung transportiert aber 
auch einen quasi-ideologischen Gehalt, indem ein Zustand suggeriert wird, 
in dem die Entfremdung aufgehoben gewesen sei. Es wird eine vormaliger 
Zeitpunkt angenommen, in dem Staat und Bürger sehr eng verbunden wa-
ren. Darin offenbart sich ein normativer Anspruch, der nach Paul Noltes 
Meinung durch die Stärkung der Bürgergesellschaft eingeholt werden soll.  

Im Sinne der Foucaultschen Machtanalyse verweist die Entfremdungs-
these auf weitergehende Zusammenhänge, die durch eine einfache Repro-
duktion der Dichotomie von Staat und Bürger nicht dargestellt werden 
können. Foucaults Denken folgt dem historischen Wandel der Beziehun-
gen zwischen der Souveränität und den Individuen mit dem Anspruch, die-
sen zu analysieren und zu systematisieren: Steht am Beginn der klassi-
schen Theorie die politische Souveränität des Königs mit der Macht „leben 
zu lassen und sterben zu machen“, so folgt hierauf die sich manifestieren-
de Macht der Institutionen, die über die einschließenden Einrichtungen 
von Gefängnissen, Schulen, Armeen, Kliniken oder psychiatrischen An-
stalten ein objektives Wissen vom Individuum hervorbringt und sich in die 
individuellen Körper, die in den Institutionen versammelt sind, „ein-
schreibt“. Es etabliert sich eine Macht der Normierung, die nicht nur den 
Körper an der Grenze zwischen normal und anormal formt, sondern auch 
Körperpraktiken, darunter auch die sexuellen Praktiken, konstituiert und 
formiert. Manifestierte sich bei Hobbes noch die Macht der Souveränität 
im „Recht des Schwertes“ (BM: 28), so impliziert die Disziplinarmacht, 
die mit dem sozialen Wandel des neuzeitlichen Rationalisierungsprozess 
einher geht, die Homogenisierung und Normierung des Individuums. Sie 
löst damit nach und nach die traditionellen Mechanismen ab, die individu-
alitätskonstituierenden Charakter besaßen: die Zugehörigkeit zu einer reli-
giösen Gemeinde, die Stellung in der Familie und des beruflichen Standes. 
Neue Faktoren treten auf den Plan. Seit dem 18. Jahrhundert gilt, dass „die 
Macht der Norm zu anderen Mächten hinzutritt und neue Grenzziehungen 
erzwingt: zur Macht des Gesetzes, zur Macht des Wortes und des Textes, 
zur Macht der Tradition. [...] Zusammen mit der Überwachung wird am 
Ende des klassischen Zeitalters die Normalisierung zu einem der großen 
Machtinstrumente (ÜS: 237).

Die Nähe zu Max Webers epochaler Beschreibung der Entstehungs-
grundlagen der Moderne beschränkt sich auf die Gleichsetzung der „bu-
reaukratisch-monokratischen aktenmäßigen Verwaltung“ mit der „formal 
rationalste[n] Form der Herrschaftsausübung“ (Weber 1976: 128). Für 
Weber ist der Formalisierungsgrad einer Gesellschaft gekoppelt an die In-
stitutionalisierung und Bürokratisierung von Macht: „Staat, Kirche, Heer, 
Partei, Wirtschaftsbetrieb, Interessenverband, Verein, Stiftung“ (ebd.). 
Dies sind konkrete Elemente in Webers Vorstellung eines allgemeinen Ra-
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tionalitätsfortschritts, gegen deren Totalität Foucault die Analyse der loka-
len und regionalen Praxis setzt.22 Macht, so Foucault, wird nicht allein von 
oben nach unten strukturiert und nicht als Merkmal von (staatlicher) Sou-
veränität gedacht, sondern erfährt als ersten Schritt eine Rekonzeptualisie-
rung in den Begriffen des Programms, der Technologie und Strategie. Es 
sind Konzepte, die die Prozesshaftigkeit und Mobilität von Macht greifbar 
machen wollen, die von einer essenziellen Bestimmung absehen und als 
eine methodisch-theoretische wie politisch orientierte Weigerung zu ver-
stehen sind, Macht im Sinne der Operationalisierbarkeit zu definieren: 
„[D]ie Idee, daß es an einem gegebenen Ort oder ausstrahlend von einem 
gegebenen Punkt irgend etwas geben könnte, das eine Macht ist, scheint 
mir auf einer trügerischen Analyse zu beruhen und ist jedenfalls außer-
stande, von einer beträchtlichen Anzahl von Phänomenen Rechenschaft zu 
geben“ (DM: 126).  

So stellt sich nun die Frage, ob wir heute eine Transformation des Poli-
tischen im Verhältnis von Individuum und Souveränität beobachten kön-
nen. Haben sich die modernen Demokratien von dem staatskonstituieren-
den Zustand des Kriegs verabschiedet hin zu einem konsensuellen Ver-
hältnis, in dem der Rückzug des allmächtigen Staats und die Stärkung der 
Freiheit des Individuums gefordert werden? Auf den ersten Blick ist dies 
eine plausible Frage, die durch die Geschichte der politischen Philosophie 
gedeckt scheint. Nicht nur der Souveränitätsstaat, der mit dem Schwert re-
gierte, scheint Vergangenheit zu sein, sondern ebenfalls die Disziplinarge-
sellschaft, die gefügige Subjekte konstituierte und nach den Ansprüchen 
einer sich industrialisierenden Welt ‚gelehrige Körper‘ produzierte. Der 
gegenwärtige gesellschaftliche Diskurs, der auf der einen Seite eine Ent-
fremdung konstatiert, behält auf der anderen Seite Eigeninitiative und Ei-
genverantwortung des Individuums als Mittel bereit, um eben jener Poli-
tikverdrossenheit, Wissenschaftsferne und dem Skeptizismus gegenüber 
der freien Marktwirtschaft zu begegnen. Oder sind die Anrufungspraxen 
des mündigen und autonomen ‚Bürgers‘ nicht ebenfalls Strategien der 
‚Regierung‘, mit denen man die Menschen lenkt und führt? Diesen Wider-
spruch zwischen Autonomie und Führung versucht die Perspektive der 
Gouvernementalität einzuholen, die neben den Prozeduren der Disziplinie-
rung und Reglementierung jene Praktiken untersucht, die auf Selbstfüh-
rung ausgerichtet sind. Charakteristisch für den Begriff der Gouvernemen-
talität ist die Verabschiedung einer rein juridischen Konzeption von Macht 
zugunsten eines breiten und umfassenden Verständnisses von ‚Regieren‘.23

Die Subjekte dieser Regierungsform sind nun nicht mehr „Knotenpunkte 

                                                     
22  Vgl. Foucault [106] 2002: 382-393. 
23  Vgl. Dean 1999: 16. 
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im Netz von Macht und Wissen“ (Krasmann 2002: 107), deren Zuricht-
barkeit durch Disziplin und Norm gewährleistet wäre. Letzteres ist zwar 
noch immer gültig, tritt zunehmend zurück hinter eine ‚innere Regierung‘ 
des Subjekts durch Selbstachtung und Selbstführung,24 mit dem der (neo-) 
liberaler Traum in Erfüllung zu gehen scheint. 

2.3 Kontrol le ,  Diszipl in und Souveränität  

Den Abschied von der Konzeption einer hierarchisch agierenden (Dis-
ziplinar-)Gesellschaft hat Gilles Deleuze in seinem kurzen Aufsatz „Post-
skriptum über die Kontrollgesellschaften“ (1993) umrissen. Deleuze 
knüpft an die Foucaultsche Beschreibung der Disziplinargesellschaft an, 
mit der Foucault jene Veränderungen im 18. und 19. Jahrhundert umfassen 
wollte, die Macht nicht mehr als nackte Gewalt, ausgezeichnet durch das 
von oben nach unten agierende Schwert des Souveräns, versteht. Vielmehr 
gehe es darum, den positiven und produktiven Gehalt von Macht heraus-
zustellen, wie er sich in den Institutionen der Gerichtsbarkeit in der Zeit 
nach der Aufklärung finden ließe. Der Begriff der Disziplinarmacht will 
spezifische Machtverhältnisse beschreiben, die das gesellschaftliche Mit-
einander, die Positionierung von Subjekten, die Konstituierung derselben 
über eine Analyse der Regelungsmechanismen begreiflich machen will. 
Die Untersuchungsperspektive, die auch Foucault zu Eigen ist, richtet sich 
auf die Technologie der Macht: „Sie [die Untersuchung, TJ] besteht darin, 
zu erforschen, wie die Macht herrscht und sich Gehorsam verschafft“ 
(Foucault [231] 2003: 671). Der Topos des Gehorsams, wie er sich in der 
Autorität des Vaters, in der Herrschaft des Souveräns oder in ähnlichen 
hierarchischen Beziehungen fassen lässt, ist kennzeichnend für eine 
Macht, die auf die Gefügigkeit der Individuen baut.  

Für Gilles Deleuze, Michel Foucault oder auch Jacques Donzelot ent-
steht in der Disziplinargesellschaft jedoch parallel eine „Ordnung des So-
zialen“, die nunmehr unter dem Eindruck einer Vielzahl von Kategorien, 
Identitäten und Möglichkeiten nicht mehr in der traditionellen Herr-
schaftsperspektive als Privilegisierung der Macht der Staates zu fassen ist. 
Diese Ordnung, von Deleuze als Kontrollgesellschaft bezeichnet, ist weit-
aus stärker als die traditionelle Ordnung von sub-politischen Machtbezie-
hungen durchzogen, die zwar auch weiterhin das Verhältnis der Individuen 
zur staatlichen Souveränität prägen, jedoch nicht mehr über die Mittel der 
körperlichen Gewalt oder der körperlichen Normierung, sondern über die 
Installierung von Mechanismen der Selbstbeherrschung und Selbstkontrol-

                                                     
24  Vgl. Cruikshank 1996. 
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le, die die Beziehungen zu anderen Mitgliedern der Gesellschaft und zu 
sich selbst formen und strukturieren. In diesem Sinne erscheint die Forcie-
rung der Bezugnahme auf sich selbst, der Überprüfung und Kontrolle des 
eigenen Handelns als Führung unter dem Regime der Moral, nämlich das 
eigene Verhalten projektiv gegenüber dem Verhalten anderer abzugleichen 
und sich selbst als selbstreflexiv-ethisches Subjekt zu entwerfen. Die Kon-
trollgesellschaft ist demnach nicht ausschließlich durch Mechanismen der 
Fremdüberwachung gekennzeichnet, sondern auch durch die Verlagerung 
der Kontrolle in das Innere des Subjekts. Setzten die disziplinierenden 
Praxen der Internierung abgetrennte Systeme, geschlossene Orte wie das 
Krankenhaus, die Fabrik, das Gefängnis etc. voraus, so macht Deleuze ei-
ne zunehmende Ausweitung institutionalisierter Kontrolle aus.25 Die Öff-
nung der institutionellen Praxis der Einschließung beschränkt sich keines-
wegs auf materielle Räume, sondern stellt ein globales Prinzip dar, das 
neuen Freiheiten verspricht. Die Verlagerung des Lohnerwerbs ist nicht 
mehr an den Raum der Fabrik gekoppelt, auch die Disziplinierung des De-
linquenten lässt sich durch Techniken der Überwachung räumlich entgren-
zen. Ebenfalls unterliegen auch andere, ehemals als autark und autonom 
verstandene Bereiche der Gesellschaft einer prinzipiellen Öffnung, bei-
spielsweise die Produktion und Anwendung wissenschaftlichen Wissens, 
das aus der Sphäre der geschlossenen Labore und Hörsäle ausbricht. Seine 
Anwendungsbezogenheit für den Einzelnen, ihre Annahmen, Verfahren 
und Techniken stehen selbst zur Disposition. Die Kontrollgesellschaft 
selbst ist reaktionär, keine gesellschaftliche Utopie, sondern das Ergebnis 
eines Krisenphänomens, das Ergebnis der „allgemeinen Krise aller Ein-
schließungsmilieus, Gefängnis, Krankenhaus, Fabrik, Schule, Familie“ 
(Foucault [363] 2005: 969). 

2.4 Die ‚ innere‘  Kontrol le  

Deleuze spricht in seiner Konzeption der Kontrollgesellschaft von der 
Funktion der Verortung, in seinem Sinne der Kontrolle der Räume, die „in 
jedem Moment die Position eines Elements in einem offenen Milieu an-
gibt, Tier in einem Reservat, Mensch in einem Unternehmen“ (Deleuze 
1993: 261). Der Begriff französischen Ursprungs, contre-rôle, bezeichnet 
ein Rädchen oder eine Scheibe, was als Gegenstück zum Vergleich und 
zur Prüfung dient. Die Kontrollgesellschaft hat demnach auch immer Züge 
einer Normierung, setzt sie doch einen ‚Idealtypus‘ voraus, dessen allge-
meine Orientierung überprüft werden muss. In der Deleuzeschen Variante 

                                                     
25  Vgl. Deleuze 1993: 255. 
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sind der entstehenden Kontrollgesellschaft Züge der überwunden geglaub-
ten Souveränitätsgesellschaft verliehen. Dem ist schnell zu folgen ange-
sichts der Zunahme von Überwachungstechniken, die in Form des Re-
gimes dem Prinzip der Enträumlichung von Macht anstelle der „disziplina-
rischen Einschließungsmilieus“ (ebd.) gerecht werden. Diese Enträumli-
chung der Kontrolle ist gleichzeitig mit einer ‚globalen‘ Territorialisierung 
derselben verbunden, die Begrenztheit der internierenden Überwachung 
wandelt sich zur räumlichen Entgrenzung mittels moderner ‚panoptisti-
scher‘ Apparate wie großflächige Videoüberwachung oder Nachbar-
schaftspolizei. Die politischen Konsequenzen dieser Überwachung des öf-
fentlichen Raumes hat Pierre Bourdieu Anfang der 1990er Jahre vorweg-
genommen: Demnach handelt es sich in der Beherrschung des Raumes um 
eine der bevorzugten Formen der Ausübung und Demonstration von 
Macht, da die Beeinflussung der räumlichen Verteilung von sozialen 
Gruppen ein Instrument zu Manipulation und Kontrolle dieser Gruppen 
darstellt.26 Die Differenzierung einer zunehmend sich fragmentierenden 
Gesellschaft wird durch die institutionalisierte Kontrolle des öffentlichen 
Raumes, die Hoheit über die territoriale Zugänglichkeiten unsichtbar ge-
macht. Die Einschränkung des Aufenthaltrechtes für bestimmte soziale 
Gruppen (Bettler, Migranten) lassen diese in der öffentlichen Wahrneh-
mung zunehmend verschwinden und sind Teil einer strategischen Inter-
vention, die neben der Kontrolle auch über die Herstellung einer neuen 
moralischen Ordnung agiert, die die ‚Unproduktiven‘ und ‚Unerwünsch-
ten‘ stigmatisieren und auf Distanz halten.27 Damit einher geht nach An-
sicht von Agamben die Kriminalisierung des politischen Subjekts. Die 
großflächige Einführung panoptistischer Apparate und die Erfassung bio-
metrischer Daten und Überwachung per Videokameras führt zur Unmög-
lichkeit, eine kritische Position dazu einzunehmen: „Heute zeichnet sich 
eine Gesellschaft ab, die sich anschickt, für alle Bürger Überwachungs-
maßnahmen einzuführen, die bislang nur für Kriminelle bestimmt waren. 
Nach diesem Gesetzentwurf würde sich die normale Beziehung des Staates 
zu dem, was Rousseau ‚das Glied des Souveräns‘ nennt, mittels biometri-
scher Daten abspielen, das heißt, sie würde von einem Generalverdacht 
bestimmt“ (Agamben 2005, o.S.).

Die innere Kontrolle, die Deleuze im Postscriptum nur andeutet, ist ein 
Element des modernen ‚Regierungshandelns‘, der Gouvernementalität, 
„nämlich der fortschreitende und gestreute Aufbau einer neuen Herr-
schaftsform“ (Deleuze 1993: 262), die nicht hierarchisch oder disziplinie-
rend agiert, sondern in den Köpfen der Individuen selbst verankert ist, qua-

                                                     
26  Vgl. Bourdieu 1991: 25-34. 
27  Vgl. Spacelab 1998: 147. 
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si ein Einschreibungsprozess einer Macht, die „die Körper durchdringt, 
Dinge produziert, Lust verursacht, Wissen hervorbringt, Diskurse produ-
ziert“ (MM: 35). An dieser Stelle soll das Konzept der Gouvernementali-
tät, welches die ‚Regierung‘ als Verschränkung von Selbst- und Fremdfüh-
rung denkt, angeschlossen werden. Damit werden gegenwärtige Formen 
des Regierens beschrieben, die unter dem Zustand von Kontingenz und der 
Pluralisierung und anscheinender Enthierarchisierung sozialer Verhältnisse 
integrativ wirken, und normativ-positiv formuliert, den Sinn-Zusammen-
halt von Gesellschaften ermöglichen. In der umgekehrten Richtung lassen 
sich die modernen Regierungstechniken, die anstatt auf Repression auf die 
Teilhabe und Interaktion setzen, als weitaus effektivere Macht- und eben 
auch Herrschaftstechniken ausweisen. Die Sicherung des sozialen Friedens 
wurde in Techniken und Programmen gesucht, die eine Sozialisierung ge-
sellschaftlicher Verhältnisse nach sich zog. Für den Bereich der kapitalisti-
schen Verhältnisse beschrieb Johannes Agnoli bereits Ende der 1960er 
Jahre jene Bestrebungen, die die Produktivität beeinträchtigenden Span-
nungsverhältnisse aus der ungleich verteilten Kräftesituation abbauen soll-
ten: „Human relations, Staffelung der Befehlsgewalt durch Delegierung 
von Macht nach unten, freundliches Betriebsklima, ein in Grenzen gehal-
tenes, aber wirkungsvolles Ausspracherecht (kein Mitentscheidungsrecht!) 
dienten dazu, Statusfixierung zu erzeugen und manipulativ ausgeübte Un-
terdrückung akzeptabel zu machen“ (Agnoli 1976: 233). 

Traditionell wird das Regierungshandeln im Sinne einer Tätigkeit ge-
dacht, die das gesamte Leben des Menschen lenkt, „indem sie ihn der Au-
torität eines Führers unterstellt, der für alles verantwortlich ist, was der 
Einzelne tut und was ihm widerfährt“ (Foucault [255] 2003: 901). Der 
Begriff der Gouvernementalität, in der Verbindung von Regieren (gouve-
ner) und Denkweise (mentalité),28 wie ihn Foucault in der zweiten Hälfte 
der 1970er Jahre zur Analyse von Machtverhältnissen in Anschlag bringt, 
richtet sich nun nicht mehr allein auf die Ebene der staatlich-politischen
Programmatik; ebenso wenig beschränkt sich jene Analyseperspektive auf 
die Zurichtung der Körper durch die Techniken der Disziplinierungen. Im 
Mittelpunkt stehen nun die Prozesse der Subjektivierung, die Untersu-
chung derjenigen Mechanismen, die eine bestimmte Haltung etablieren 
und festigen. Foucault zeigt, dass es keine naturhaften Bedingungen von 
Subjektivität gibt: moralische Dispositionen, ethische Haltungen, Indivi-
dualität im Allgemeinen erwachsen aus dem Faltenschlag eines Macht-
Wissensgewebes. Hintergrund ist dabei die Annahme, dass die differenten 
Führungstechniken, mit denen Subjekte konstituiert und zum Handeln an-

                                                     
28  Lemke et al. 2000: 8. Auf die Schwierigkeiten einer exakten Übersetzung 

von mentalité verweist Sennelart (2004).  
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geleitet werden, in engem Zusammenhang mit der jeweiligen Staats- und 
Gesellschaftsform stehen. 

Der Begriff der Regierung als Regime gedacht überschreitet hier die 
traditionelle Auffassung einer einem bestimmten politischen System ent-
sprechenden Regierungs- und Herrschaftsform hin zu dem Modus der in-
dividuellen Lebensweise, die sich anhand von Vorschriften orientiert, die 
aber selbst als Imperativ unerkannt bleibt, da sie nicht notwendigerweise 
an eine (real-)politische Intervention gekoppelt ist. Ein Beispiel ist das 
ärztliche Regime des Frühchristentums, welches sich als Anweisung über 
die Quantität von sexuellen Handlungen artikuliert. In diesem Sinne han-
delt es sich bei dem Begriff des Regimes um eine subpolitische Kategorie, 
die zwar traditionell als Form des Politischen auftritt, jedoch als ein Aus-
sagesystem begriffen werden muss, das handlungsleitend, i.d.S. regierend
unabhängig von der (real-)politischen Macht fungiert. So kann Deleuze 
von dem Krankenhaus-Regime sprechen, das nicht die personifizierte 
Macht von Ärzten meint, sondern eine „neue Medizin ‚ohne Arzt und 
Kranken‘, die potentielle Kranke und Risiko-Gruppen erfaßt“ (Deleuze 
1993: 261f.). Empirisch finden wir dieses Konzept bei der Auffassung der 
genetischen Dispositionen des Körpers, bei dem sich trotz Abwesenheit 
von Krankheit und obwohl es sich bei den Genen um ein „Produkt von In-
teraktionen zwischen einer technologischen Apparatur und kulturellen 
Deutungspraktiken“ (Lemke 2004: 90) handelt, eine „Gesellschaft der Ge-
fahren“ konstituiert, „mit den Gefährdeten auf der einen Seite und den 
Trägern der Gefahr auf der anderen“ (Foucault [263] 2003: 965). Dies 
führt zu einer auf Dauer gestellten Verunsicherung hinsichtlich der eige-
nen Körperlichkeit mit der entsprechenden Konsequenz, sich Vorbeugung, 
Kontrolle und Beratung zu unterwerfen.29 In diesem Beispiel verknüpft der 
Diskurs um die genetische Ausstattung die institutionalisierten Regie-
rungspraxen mit der individuellen Selbstführung. Das Prinzip der Kontrol-
le generiert sich als doppelschneidiges Instrument, den Bevölkerungskör-
per zu regulieren: einerseits in der Überprüfung mittels des wissenschaft-
lich-klinischen Apparates, seiner Überwachungsszenarien, die aus der 
Vorsorgemedizin bekannt sind, und andererseits aber auch in der Auffor-
derung zur Selbstkontrolle, nämlich das individuelle Verhalten zu beo-
bachten und individuell das Wissen der Humangenetik „aktiv einzusetzen 
und Lebensstil, Gesundheitsverhalten oder Ernährungsgewohnheiten ent-
sprechend zu verändern“ (Lemke 2004: 94f.).

Die innere Kontrolle über Individuen, die Überwachung des Selbst ü-
ber sich selbst, setzt einen Fokus außerhalb des tradierten politischen Dis-

                                                     
29  Ohlhoff (2004) verweist in ihren Untersuchungen zeitgenössischer biologie-

didaktischer Konzeptionen auf die frühzeitige Einübung des jeweils aktuel-
len Körperverständnisses.


